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Gesetzentwurf
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Selbstverwaltung der
Rechtsanwaltschaft

A. Problem und Ziel
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Bundesrechtsanwaltsord-
nung, der Patentanwaltsordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998
(BGBl. I S. 2600) hat die weitere Rechtsentwicklung dazu geführt, dass grund-
legende Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) überholt sind.
Dem Wortlaut des Gesetzes nach obliegen die Aufgaben und Befugnisse, die im
Zusammenhang mit der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft und deren Widerruf
und Rücknahme wahrzunehmen sind, den Landesjustizverwaltungen. Tatsäch-
lich werden sie von den Rechtsanwaltskammern wahrgenommen, da mittler-
weile alle Länder von der durch § 224a BRAO geschaffenen Möglichkeit, diese
Aufgaben und Befugnisse auf die Kammern zu übertragen, in vollem Umfang
Gebrauch gemacht haben. Ohne Rückgriff auf die entsprechenden Delegations-
verordnungen ist dies für die Adressaten der Bundesrechtsanwaltsordnung
nicht erkennbar.
Die Zuständigkeit für die Vereidigung der neu zugelassenen Rechtsanwälte
liegt – wie die Führung der Anwaltslisten – nach der Bundesrechtsanwaltsord-
nung weiterhin bei den Gerichten. Die Übertragung auch dieser Aufgabe auf
die Rechtsanwaltskammer wird nicht nur die unmittelbare Staatsverwaltung
entlasten, sondern auch die Rechtsanwaltskammern und damit die Selbstver-
waltung der Anwaltschaft stärken. Sie wird auch Synergieeffekte mit sich brin-
gen, weil dann alle die Rechtsanwälte betreffenden Aufgaben und Befugnisse
von nur einer Stelle wahrgenommen werden. Im Hinblick auf die Stellung der
Rechtsanwaltschaft als unabhängiges Organ der Rechtspflege und ihre Freibe-
ruflichkeit soll die Rechtsanwaltskammer für die Personalangelegenheiten ihrer
Mitglieder originär zuständig sein.
Überholt ist auch die Lokalisation der Rechtsanwälte bei einem bestimmten
Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit (§ 18 BRAO). Seit der zum 1. Januar
2000 erfolgten Änderung des § 78 ZPO können Rechtsanwälte nicht mehr nur
bei ihrem Zulassungsgericht, sondern bei allen Land- und Familiengerichten
auftreten. Entsprechendes gilt seit Mitte 2002 für die Zulassung bei den Ober-
landesgerichten.
Durch die Aufgabe des Lokalisationsprinzips können auch die hierauf aufbau-
enden weiteren Regelungen der §§ 19 bis 36 BRAO stark vereinfacht werden.
Bisher ist die Rechtsanwaltskammer nicht befugt, Dritten Auskunft über die
Haftpflichtversicherung eines Rechtsanwalts zu erteilen. Die Ermöglichung
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solcher Auskünfte ist zum Schutz geschädigter Mandanten dann erforderlich,
wenn der Rechtsanwalt nicht zahlungsfähig und auskunftsbereit ist.

B. Lösung
– Gesetzliche Übertragung aller im Zusammenhang mit der Zulassung zur

Rechtsanwaltschaft, ihrer Rücknahme und ihrem Widerruf stehenden Aufga-
ben und Befugnisse einschließlich der Vereidigung neu zugelassener Rechts-
anwälte auf die Rechtsanwaltskammer,

– Aufgabe der Zulassung bei einem Gericht und
– Ermächtigung der Rechtsanwaltskammer, bei Vorliegen eines berechtigten

Interesses Dritten Auskunft über die Haftpflichtversicherung eines Rechtsan-
walts zu erteilen.

C. Alternativen
Beibehaltung der derzeitigen Gesetzeslage.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
Keine

E. Sonstige Kosten
Keine bezifferbaren Mehrkosten bei den Rechtsanwaltskammern, da diese be-
reits jetzt für die mit der Zulassung in Zusammenhang stehenden Aufgaben und
Befugnisse – mit Ausnahme der Vereidigung neu zugelassener Rechtsanwälte –
zuständig sind.
Nicht bezifferbare Kosten bei Rechtsanwälten für Änderung von Briefbögen
usw. wegen erweiterter Zulassung bei allen Amts- und Landgerichten bzw.
Oberlandesgerichten.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Selbstverwaltung der
Rechtsanwaltschaft

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Bundesrechtsanwaltsordnung

Die Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlich-
ten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch … wird wie
folgt geändert:
1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Über den Antrag auf Zulassung entscheidet

die Rechtsanwaltskammer, in deren Bezirk sich der
Bewerber beruflich niederlassen will.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
2. § 8 wird aufgehoben.
3. Der bisherige § 8a wird § 8 und wie folgt geändert:

In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 wird das Wort „Landes-
justizverwaltung“ jeweils durch das Wort „Rechtsan-
waltskammer“ ersetzt.

4. § 9 wird aufgehoben.
5. In der Überschrift des § 11, in § 11 Abs. 1 Satz 1 und

Abs. 3 wird das Wort „Landesjustizverwaltung“ jeweils
durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“ ersetzt.

6. § 12 wird wie folgt gefasst:
,§ 12

Zulassung
(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erfolgt

durch Aushändigung einer von der Rechtsanwaltskam-
mer ausgestellten Urkunde.

(2) Die Urkunde darf erst ausgehändigt werden, wenn
der Bewerber vereidigt ist (§ 12a) und den Abschluss der
Berufshaftpflichtversicherung (§ 51) nachgewiesen oder
eine vorläufige Deckungszusage vorgelegt hat.

(3) Mit der Zulassung wird der Bewerber Mitglied der
zulassenden Rechtsanwaltskammer.

(4) Nach der Zulassung ist der Bewerber berechtigt,
die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ zu führen.
Frauen führen die Berufsbezeichnung „Rechtsanwältin“.‘

7. Nach § 12 wird folgender § 12a eingefügt.
,§ 12a

Vereidigung
(1) Der Bewerber hat folgenden Eid vor der Rechtsan-

waltskammer zu leisten:
„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissen-
den, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die

Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen,
so wahr mir Gott helfe.“

(2) Wird der Eid von einer Bewerberin geleistet, so
treten an die Stelle der Wörter „eines Rechtsanwalts“ die
Wörter „einer Rechtsanwältin“.

(3) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung ge-
leistet werden.

(4) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Reli-
gionsgemeinschaft, an Stelle des Eides andere Beteue-
rungsformeln zu gebrauchen, so kann der Bewerber, der
Mitglied einer solchen Religionsgemeinschaft ist, diese
Beteuerungsformel sprechen.

(5) Gibt der Bewerber an, dass er aus Glaubens- oder
Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, hat er
folgendes Gelöbnis zu leisten:

„Ich gelobe, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren
und die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu
erfüllen.“‘

8. In § 13 werden der abschließende Punkt gestrichen und
die Wörter „oder wenn die Rücknahme oder der Wider-
ruf der Zulassung bestandskräftig geworden ist.“ ange-
fügt.

9. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Von der Rücknahme der Zulassung kann abgesehen
werden, wenn die Gründe, aus denen die Zulassung
hätte versagt werden müssen, nicht mehr bestehen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Wort „Landesjustizver-
waltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskam-
mer“ ersetzt.

bb) Nummer 6 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft kann
widerrufen werden, wenn der Rechtsanwalt

1. nicht binnen drei Monaten seit seiner Zulassung
seiner Pflicht nachkommt, im Bezirk der Rechts-
anwaltskammer seine Kanzlei einzurichten (§ 27
Abs. 1);

2. nicht binnen drei Monaten eine ihm bei der Be-
freiung nach § 29 Abs. 1 und 3 gemachte Auflage
erfüllt;

3. nicht binnen drei Monaten, nachdem er von der
Pflicht, eine Kanzlei zu unterhalten, befreit wor-
den (§ 29 Abs. 1) oder der bisherige Zustellungs-
bevollmächtigte weggefallen ist, einen Zustel-
lungsbevollmächtigten bestellt;
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4. seine Kanzlei aufgibt, ohne dass er von der
Pflicht des § 27 Abs. 1 befreit worden ist.“

10. § 15 wird aufgehoben.
11. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
„(1) Die Rücknahme oder der Widerruf der

Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wird von der
Rechtsanwaltskammer verfügt, deren Mitglied der
Rechtsanwalt zur Zeit der Einleitung des Verfah-
rens ist.

(2) Vor der Rücknahme oder dem Widerruf ist
der Rechtsanwalt zu hören.“

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „Landesjustizver-
waltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) In Verfahren wegen des Widerrufs der Zu-

lassung zur Rechtsanwaltschaft nach § 14 Abs. 2
Nr. 3 ist § 8 Abs. 1 und 2 sowie Absatz 6 entspre-
chend anzuwenden. Wird das Gutachten ohne zu-
reichenden Grund nicht innerhalb der von der
Rechtsanwaltskammer gesetzten Frist vorgelegt, so
wird vermutet, dass der Rechtsanwalt aus einem
Grund des § 14 Abs. 2 Nr. 3, der durch das Gutach-
ten geklärt werden soll, nicht nur vorübergehend
unfähig ist, seinen Beruf ordnungsgemäß auszu-
üben.“

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Rücknahme- oder Widerrufsverfügung

ist mit Gründen zu versehen und dem Rechtsanwalt
zuzustellen.“

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Ist der Rechtsanwalt Mitglied einer anderen

Rechtsanwaltskammer geworden, sind dieser die
Einleitung des Verfahrens auf Rücknahme und
Widerruf der Zulassung und dessen Ausgang unver-
züglich mitzuteilen. Gehört der Rechtsanwalt zu-
gleich einer Notarkammer an, sind die Angaben
nach Satz 1 der Notarkammer und der Aufsichtsbe-
hörde nach § 92 Nr. 1 der Bundesnotarordnung mit-
zuteilen.“

f) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Zuständig ist der Anwaltsgerichtshof bei dem
Oberlandesgericht, zu dessen Bezirk die Rechtsan-
waltskammer gehört, die die Verfügung erlassen
hat.“

g) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Landesjustizver-
waltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

12. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

,Mit dem Erlöschen der Zulassung zur Rechtsan-
waltschaft (§ 13) endet die Befugnis, die Berufsbe-
zeichnung „Rechtsanwalt“ oder „Rechtsanwältin“
zu führen.‘

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „und den Vorstand
der Rechtsanwaltskammer“ gestrichen.

13. Die Zwischenüberschrift vor § 18 wird wie folgt ge-
fasst:

„Zweiter Abschnitt. Zulassung bei den Gerichten,
Kanzlei“.

14. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18
Zulassung bei den Gerichten

(1) Mit der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft ist der
Rechtsanwalt bei den Amts- und Landgerichten zuge-
lassen.

(2) Der Rechtsanwalt wird von der Rechtsanwalts-
kammer, deren Mitglied er ist, auf Antrag auch bei den
Oberlandesgerichten zugelassen. Die Zulassung soll in
der Regel versagt werden, wenn der Rechtsanwalt noch
nicht mindestens fünf Jahre lang zur Rechtsanwalt-
schaft zugelassen ist. Die §§ 11 und 31 gelten entspre-
chend.“

15. Die §§ 19 bis 21, 23, 25 und 26 werden aufgehoben.

16. § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27
Kanzlei

(1) Der Rechtsanwalt muss im Bezirk der Rechtsan-
waltskammer, deren Mitglied er ist, eine Kanzlei ein-
richten und unterhalten.

(2) Verlegt der Rechtsanwalt seine Kanzlei oder er-
richtet er eine Zweigstelle, hat er dies der Rechtsan-
waltskammer unverzüglich anzuzeigen. Die Errichtung
einer Zweigstelle im Bezirk einer anderen Rechtsan-
waltskammer ist auch dieser Rechtsanwaltskammer
anzuzeigen.

(3) Will der Rechtsanwalt seine Kanzlei in den Be-
zirk einer anderen Rechtsanwaltskammer verlegen, hat
er die Aufnahme in diese Kammer zu beantragen. Die
Rechtsanwaltskammer nimmt den Rechtsanwalt auf,
sobald er die Verlegung der Kanzlei in ihren Bezirk
nachgewiesen hat. Mit der Aufnahme erlischt die Mit-
gliedschaft in der bisherigen Rechtsanwaltskammer.
Die aufnehmende Rechtsanwaltskammer teilt der bis-
herigen Rechtsanwaltskammer den Zeitpunkt der Auf-
nahme mit.“

17. § 28 wird aufgehoben.

18. § 29 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefasst:
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„(1) Im Interesse der Rechtspflege oder zur Vermei-
dung von Härten kann die Rechtsanwaltskammer einen
Rechtsanwalt von der Pflicht des § 27 Abs. 1 befreien.

(2) Die Befreiung kann widerrufen werden, wenn es
im Interesse einer geordneten Rechtspflege erforder-
lich ist. Vor dem Widerruf ist der Rechtsanwalt zu hö-
ren.“

19. § 29a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“ er-
setzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der Landesjustiz-
verwaltung und“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Abs. 1 Satz 2,“ ge-
strichen.

20. § 30 wird wie folgt gefasst:

„§ 30
Zustellungsbevollmächtigter

Ist der Rechtsanwalt von der Pflicht, eine Kanzlei zu
unterhalten, befreit, so hat er der Rechtsanwaltskam-
mer einen anderen Rechtsanwalt oder eine sonstige zur
Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person als Zu-
stellungsbevollmächtigten zu benennen. Unterlässt er
dies, so kann die Zustellung durch Aufgabe zur Post
bewirkt werden (§ 184 der Zivilprozessordnung). Das
Gleiche gilt, wenn eine Zustellung an den Zustellungs-
bevollmächtigten nicht ausführbar ist.“

21. § 31 wird wie folgt gefasst:

„§ 31
Rechtsanwaltsverzeichnis und Rechtsanwalts-

bescheinigung

(1) Jede Rechtsanwaltskammer führt ein Verzeichnis
der in ihrem Bezirk zugelassenen Rechtsanwälte. Das
Verzeichnis kann in elektronischer Form geführt wer-
den. Es dient der Information der Behörden und
Gerichte, der Rechtsuchenden sowie anderer am
Rechtsverkehr Beteiligter. Die Einsicht steht jedem
unentgeltlich zu.

(2) Die Eintragung in das Verzeichnis erfolgt, sobald
der Rechtsanwalt die Einrichtung der Kanzlei (§ 27
Abs. 1) nachgewiesen oder bei Befreiung von
der Kanzleipflicht einen Zustellungsbevollmächtigten
(§ 30) benannt hat. Mit der Eintragung in das Verzeich-
nis erteilt die Rechtsanwaltskammer dem Rechtsanwalt
eine Bescheinigung über seine Zulassung zur Rechts-
anwaltschaft und seine Kammermitgliedschaft.

(3) In das Verzeichnis und die Bescheinigung sind
Name und Vorname, der Zeitpunkt der Zulassung, die
Kanzleianschrift, in den Fällen des § 29 Abs. 1 oder
des § 29a Abs. 2 der Inhalt der Befreiung, Fachan-
waltsbezeichnungen sowie Berufs- und Vertretungs-
verbote und deren Aufhebung oder Abänderung einzu-
tragen.

(4) Die Eintragung im Verzeichnis wird gelöscht und
die Bescheinigung ist zurückzugeben, sobald die

Zulassung erloschen oder der Rechtsanwalt Mitglied
einer anderen Rechtsanwaltskammer geworden ist.“

22. Die §§ 32 bis 36 werden aufgehoben.

23. § 36a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Sie darf zu diesem Zweck auch unbeschränkte
Auskünfte nach § 41 Abs. 1 des Bundeszen-
tralregistergesetzes als Regelanfrage einholen.“

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Landesjustizver-
waltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und bei einem
Gericht“ gestrichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Dies gilt nicht für das Steuergeheimnis nach
§ 30 der Abgabenordnung.“

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Soweit Rechtsanwälte Mitglieder einer
Berufskammer eines anderen freien Berufs im
Geltungsbereich dieses Gesetzes sind, darf die
Rechtsanwaltskammer personenbezogene Informa-
tionen im Sinne des Absatzes 3 und nach Maßgabe
dieser Vorschrift auch an andere zuständige Stellen
übermitteln, soweit ihre Kenntnis aus der Sicht der
übermittelnden Stelle für die Verwirklichung der
Rechtsfolgen erforderlich ist.“

24. § 37 wird wie folgt gefasst:

„§ 37
Antrag

(1) Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist bei
dem Anwaltsgerichtshof schriftlich einzureichen.

(2) Der Antrag ist gegen die Rechtsanwaltskammer
zu richten.

(3) Der Antragsteller muss den Bescheid oder die
Verfügung, gegen die er sich wendet, bezeichnen. Er
muss ferner angeben, inwieweit der angefochtene Be-
scheid oder die angefochtene Verfügung aufgehoben
und zu welcher Amtshandlung die Rechtsanwaltskam-
mer verpflichtet werden soll. Wird der Antrag auf
gerichtliche Entscheidung darauf gestützt, dass die
Rechtsanwaltskammer innerhalb von drei Monaten
einen Bescheid nicht erteilt hat, so ist die beantragte
Amtshandlung zu bezeichnen. Die zur Begründung des
Antrags dienenden Tatsachen und die Beweismittel
sollen im Einzelnen angeführt werden.

(4) Soweit die Rechtsanwaltskammer ermächtigt ist,
nach ihrem Ermessen zu befinden, kann der Antrag nur
darauf gestützt werden, dass die gesetzlichen Grenzen
des Ermessens überschritten seien oder dass von dem
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Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht
entsprechenden Weise Gebrauch gemacht worden sei.“

25. Die §§ 38 und 39 werden aufgehoben.
26. § 40 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 aufgehoben.
b) In Absatz 3 werden die Wörter „Vertretern der

Landesjustizverwaltung, dem Präsidenten des Ober-
landesgerichts oder seinem Beauftragten, den“ ge-
strichen.

27. § 41 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) In Absatz 3 werden jeweils das Wort „Landesjustiz-

verwaltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskam-
mer“ ersetzt und die Angabe „(§ 39)“ gestrichen.

c) In Absatz 4 wird jeweils das Wort „Landesjustiz-
verwaltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskam-
mer“ ersetzt.

d) Absatz 5 wird aufgehoben.
28. § 42 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Die Nummern 1, 4 und 5 werden aufgehoben.
bb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden zu

den Nummern 1 und 2.
cc) In der neuen Nummer 1 wird das abschlie-

ßende Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.
dd) In der neuen Nummer 2 wird das abschlie-

ßende Komma gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird jeweils das Wort „Landesjustiz-
verwaltung“ durch das Wort „Rechtsanwalts-
kammer“ ersetzt.

bb) Satz 2 wird aufgehoben.
c) Absatz 3 wird aufgehoben.
d) In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „, § 35 Abs. 2“

gestrichen.
29. § 45 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 4 wird der abschließende Punkt durch
ein Semikolon ersetzt.

b) Folgende Nummern 5 bis 7 werden angefügt:
„5. wenn er innerhalb der letzten fünf Jahre bei

dem Gericht, bei dem der Rechtsstreit anhängig
ist oder wird, als Richter oder Beamter auf
Lebenszeit tätig war;

6. wenn in derselben Rechtssache sein Ehegatte
oder Lebenspartner als Richter zuständig ist,
auch wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft
nicht mehr besteht;

7. wenn er mit einem in derselben Rechtssache
zuständigen Richter in gerader Linie verwandt
oder verschwägert ist oder bis zum zweiten
Grad verwandt oder verschwägert ist oder
war.“

30. § 47 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 und in Absatz 2 wird das Wort
„Landesjustizverwaltung“ jeweils durch das Wort
„Rechtsanwaltskammer“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

31. § 51 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „der zuständigen Landesjustizver-
waltung und“ werden gestrichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Die Rechtsanwaltskammer kann bei Vorliegen
eines berechtigten Interesses Dritten Auskünfte
über die Berufshaftpflichtversicherung des
Rechtsanwalts erteilen.“

b) In Absatz 7 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“ er-
setzt.

32. § 53 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Rechtsanwalt kann den Vertreter selbst
bestellen, wenn die Vertretung von einem derselben
Rechtsanwaltskammer angehörenden Rechtsanwalt
übernommen wird. Ein Vertreter kann auch von
Vornherein für alle Verhinderungsfälle, die während
eines Kalenderjahres eintreten können, bestellt wer-
den. Ein bei den Oberlandesgerichten zugelassener
Rechtsanwalt darf zu seinem Vertreter nur einen
ebenfalls dort zugelassenen Rechtsanwalt bestellen.
In anderen Fällen kann ein Vertreter nur auf Antrag
des Rechtsanwalts von der Rechtsanwaltskammer
bestellt werden.“

b) Absatz 3 wird aufgehoben.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 7 gilt entsprechend.“

d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:

„Über die Zulässigkeit der Ablehnung ent-
scheidet die Rechtsanwaltskammer.“

e) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Der Rechtsanwalt hat die Bestellung des
Vertreters in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 der
Rechtsanwaltskammer anzuzeigen.“

33. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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aa) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„§ 7 gilt entsprechend.“

cc) Satz 3 wird aufgehoben.
b) Absatz 2 Satz 5 wird aufgehoben.

34. § 59g wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden das Wort „Landesjustiz-

verwaltung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskam-
mer“ und das Wort „Geschäftsbereich“ durch das
Wort „Bezirk“ ersetzt.

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2 bis 4
und“ gestrichen.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 9 Abs. 2 Satz 2,“
gestrichen.

35. § 59h wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „Abs. 3“ durch

die Angabe „Abs. 1 Satz 2“ ersetzt.
b) In Absatz 3 Satz 1 und in Absatz 4 Nr. 1 wird das

Wort „Landesjustizverwaltung“ jeweils durch das
Wort „Rechtsanwaltskammer“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Justizver-
waltung des Landes verfügt, in dem“ durch die
Wörter „Rechtsanwaltskammer verfügt, in deren
Bezirk“ ersetzt.

36. In § 59m Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „der Lan-
desjustizverwaltung und“ gestrichen.

37. § 60 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Rechtsanwaltskammer ist für den Bezirk

des Oberlandesgerichts gebildet. Mitglieder sind die
Rechtsanwälte, die von ihr zugelassen oder aufgenom-
men worden sind, und Rechtsanwaltsgesellschaften,
die im Bezirk des Oberlandesgerichts ihren Sitz haben.
Mitglieder der Rechtsanwaltskammer sind außerdem,
soweit sie nicht Rechtsanwälte oder Angehörige eines
in den §§ 206, 209 Abs. 1 genannten Berufs sind, die
Geschäftsführer der in Satz 2 genannten Rechtsan-
waltsgesellschaften. Die Mitgliedschaft erlischt, außer
in den Fällen des § 27 Abs. 3, durch Erlöschen der Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft (§ 13).“

38. § 73 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-

fügt:
„Ihm obliegen auch die der Rechtsanwaltskammer
in diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben und Be-
fugnisse.“

b) In Absatz 3 wird nach dem Wort „in“ die Angabe
„Absatz 1 Satz 2 und“ eingefügt.

39. § 95 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) Das Amt eines Mitglieds des Anwaltsge-
richts endet,
1. wenn es zum ehrenamtlichen Richter bei einem

Gericht des höheren Rechtszuges berufen wird,
mit seiner Ernennung;

2. wenn es der Rechtsanwaltskammer, für deren
Bezirk das Anwaltsgericht gebildet ist, nicht
mehr angehört, mit der Beendigung seiner Mit-
gliedschaft;

3. wenn es zum Mitglied des Vorstandes der
Rechtsanwaltskammer, der Bundesrechtsan-
waltskammer oder der Satzungsversammlung
gewählt wird, mit der Annahme der Wahl;

4. wenn es eine Tätigkeit im Haupt- oder Neben-
beruf bei der Rechtsanwaltskammer, der Bun-
desrechtsanwaltskammer oder der Satzungsver-
sammlung übernimmt, mit der Aufnahme der
Tätigkeit.

Umstände, die nach Satz 1 zur Beendigung der Mit-
gliedschaft im Anwaltsgericht führen, haben das
Mitglied und die Rechtsanwaltskammer der Lan-
desjustizverwaltung und dem Anwaltsgericht un-
verzüglich anzuzeigen.“

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „gehindert“ die
Wörter „oder es ihm aus gewichtigen persönlichen
Gründen nicht zuzumuten“ eingefügt und das Wort
„ordnungsgemäß“ durch das Wort „weiter“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird aufgehoben.
40. § 103 Abs. 2 Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Das Amt eines anwaltlichen Mitglieds des Anwalts-
gerichtshofes endet,
1. wenn es zum ehrenamtlichen Richter bei dem Ge-

richt eines anderen Rechtszuges berufen wird, mit
seiner Ernennung;

2. wenn es keiner der Rechtsanwaltskammern im Be-
zirk der Oberlandesgerichte, für deren Bezirke der
Anwaltsgerichtshof errichtet ist, mehr angehört, mit
der Beendigung seiner Mitgliedschaft;

3. wenn es zum Mitglied des Vorstandes der Rechts-
anwaltskammer, der Bundesrechtsanwaltskammer
oder der Satzungsversammlung gewählt wird, mit
der Annahme der Wahl;

4. wenn es eine Tätigkeit im Haupt- oder Nebenberuf
bei der Rechtsanwaltskammer, der Bundesrechtsan-
waltskammer oder der Satzungsversammlung über-
nimmt, mit der Aufnahme der Tätigkeit.

§ 95 Abs. 1a Satz 2 gilt entsprechend.“
41. § 109 wird wie folgt gefasst:

„§ 109
Beendigung des Amtes als Beisitzer

(1) Das Amt des anwaltlichen Beisitzers endet,
1. wenn er keiner Rechtsanwaltskammer mehr ange-

hört, mit der Beendigung seiner Mitgliedschaft;
2. wenn er zum Mitglied des Vorstandes einer Rechts-

anwaltskammer, der Bundesrechtsanwaltskammer
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oder der Satzungsversammlung gewählt wird, mit
der Annahme der Wahl;

3. wenn er eine Tätigkeit im Haupt- oder Nebenberuf
bei der Rechtsanwaltskammer, der Bundesrechtsan-
waltskammer oder der Satzungsversammlung über-
nimmt, mit der Aufnahme der Tätigkeit.

§ 95 Abs. 1a Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Das Bundesministerium der Justiz kann einen
Rechtsanwalt auf seinen Antrag aus dem Amt als Bei-
sitzer entlassen, wenn er aus gesundheitlichen Gründen
auf nicht absehbare Zeit gehindert oder es ihm aus ge-
wichtigen persönlichen Gründen nicht zuzumuten ist,
sein Amt weiter auszuüben.

(3) Ein Rechtsanwalt ist auf Antrag des Bundes-
ministeriums der Justiz seines Amtes als Beisitzer zu
entheben,

1. wenn nachträglich bekannt wird, dass er nicht hätte
zum Beisitzer berufen werden dürfen;

2. wenn nachträglich ein Umstand eintritt, welcher der
Berufung zum Beisitzer entgegensteht;

3. wenn der Rechtsanwalt seine Amtspflicht als Bei-
sitzer grob verletzt.

Über den Antrag nach Satz 1 entscheidet ein Zivilsenat
des Bundesgerichtshofes. Bei der Entscheidung dürfen
die Mitglieder des Senats für Anwaltssachen nicht mit-
wirken. Vor der Entscheidung ist der Rechtsanwalt zu
hören.“

42. § 115 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Text wird Absatz 1.

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist wegen
desselben Sachverhalts ein Strafverfahren eingelei-
tet worden, ist der Ablauf der Verjährungsfrist für
die Dauer des Strafverfahrens gehemmt.“

43. § 160 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „der Landesjustiz-
verwaltung und“ gestrichen.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Eine beglaubigte Abschrift der Formel dieses
Beschlusses ist ferner den Gerichten und Staatsan-
waltschaften im Bezirk der Rechtsanwaltskammer,
deren Mitglied der Rechtsanwalt ist, mitzuteilen.“

44. § 161 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Landesjustizverwaltung“
durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“ ersetzt.

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Vor der Bestellung ist der Rechtsanwalt zu hören.“

45. In § 163 Satz 1 werden nach dem Wort „Landesjustiz-
verwaltung“ die Wörter „oder der Rechtsanwaltskam-
mer“ eingefügt.

46. Nach § 172a wird folgender § 172b eingefügt:

„§ 172b
Kanzlei

Der beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsan-
walt hat seine Kanzlei am Sitz des Bundesgerichtsho-
fes einzurichten und zu unterhalten.“

47. Die Zwischenüberschrift vor § 192 wird wie folgt ge-
fasst:

„Erster Abschnitt: Verwaltungsgebühren“.

48. § 192 wird wie folgt gefasst:

„§ 192
Erhebung von Verwaltungsgebühren

(1) Die Rechtsanwaltskammer kann für Amtshand-
lungen nach diesem Gesetz Verwaltungsgebühren er-
heben. Dies gilt auch, soweit ein Antrag auf Vornahme
der Amtshandlung zurückgenommen wird.

(2) Aus Billigkeitsgründen kann von der Erhebung
der Gebühren ganz oder teilweise abgesehen werden.“

49. Die §§ 193 und 194 werden aufgehoben.

50. § 201 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Wird einem Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung stattgegeben, werden Gebühren und Auslagen
nicht erhoben.“

51. § 207 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in die Rechtsan-
waltskammer entscheidet die Landesjustizver-
waltung“ durch die Wörter „entscheidet die
Rechtsanwaltskammer“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird das Wort „Landesjustizverwal-
tung“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammer“
ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „18 bis 27 und
29 bis 36“ durch die Angabe „18, 27 und 29 bis 31“
ersetzt.

52. § 209 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „18 bis 27 und
29 bis 36“ durch die Angabe „18, 27 und 29 bis 31“
ersetzt.

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Halbsatz 1 werden die Wörter „Justizver-
waltung des Landes verfügt, in dem“ durch die
Wörter „Rechtsanwaltskammer verfügt, in de-
ren Bezirk“ ersetzt und das Semikolon durch
einen abschließenden Punkt ersetzt.

bb) Halbsatz 2 wird aufgehoben.

c) In Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 wird das Wort
„Landesjustizverwaltung“ jeweils durch das Wort
„Rechtsanwaltskammer“ ersetzt.

53. § 213 Abs. 2 wird aufgehoben.

54. § 224a wird aufgehoben.
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Artikel 2
Änderung des Gesetzes über die Tätigkeit

europäischer Rechtsanwälte in Deutschland
Das Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsan-

wälte in Deutschland vom 9. März 2000 (BGBl. I S. 182,
1349), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1, 2 Nr. 2 Satz 2, § 4 Abs. 3, § 6 Abs. 2, § 7
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, § 8 Abs. 1 Satz 1 und
3, § 11 Abs. 2 Satz 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2
Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1, § 14 Satz 2, § 15 Satz 1, den
§§ 37 und 38 Abs. 1 werden das Wort „Landesjustizver-
waltung“ jeweils durch das Wort „Rechtsanwaltskam-
mer“ und in § 34 Nr. 3 das Wort „Landesjustizverwal-
tungen“ durch das Wort „Rechtsanwaltskammern“ er-
setzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 12 Abs. 3“ durch die
Angabe „§ 12 Abs. 4“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „gemäß § 14
Abs. 1 und 3, § 16 der Bundesrechtsanwaltsordnung“
gestrichen.

3. § 39 wird wie folgt gefasst:

„§ 39
Gebühren

Auf die Erhebung von Gebühren für die Aufnahme in
die Rechtsanwaltskammer nach § 2 und für die Einglie-
derung nach den §§ 11 und 13 sind § 89 Abs. 2 Nr. 2 und
§ 192 der Bundesrechtsanwaltsordnung entsprechend
anzuwenden.“

4. § 41 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

b) Absatz 4 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„In diesem Fall gilt § 73 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 der
Bundesrechtsanwaltsordnung entsprechend.“

Artikel 3
Änderung der Bundesnotarordnung

Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:

1. In § 3 Abs. 2 werden die Wörter „Zulassung bei einem
bestimmten Gericht“ durch die Wörter „Mitgliedschaft
bei der für den Gerichtsbezirk zuständigen Rechtsan-
waltskammer“ ersetzt.

2. § 47 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. bestandskräftigen Wegfall der Mitgliedschaft bei der
für den Gerichtsbezirk zuständigen Rechtsanwalts-
kammer im Fall des § 3 Abs. 2,“.

3. Dem § 64a Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

„Dies gilt nicht für das Steuergeheimnis nach § 30 der
Abgabenordnung.“

4. § 111 Abs. 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Angabe „§§ 37, 39 Abs. 1 und

2“ durch die Angabe „§ 37 Abs. 1 und 3“, der ab-
schließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt und
folgender Halbsatz angefügt:
„an die Stelle der Rechtsanwaltskammer tritt die Lan-
desjustizverwaltung.“

b) Folgende Sätze werden angefügt:
„Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen
einen Bescheid oder eine Verfügung der Landesjus-
tizverwaltung ist gegen die Landesjustizverwaltung
zu richten; das Gleiche gilt für Anträge auf gericht-
liche Entscheidung, die darauf gestützt werden, dass
die Landesjustizverwaltung innerhalb von drei
Monaten einen Bescheid nicht erteilt hat. Vertretern
der Landesjustizverwaltung, dem Präsidenten des
Oberlandesgerichts oder seinem Beauftragten, den
Beamten der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandes-
gericht und Mitgliedern oder Vertretern des Vorstan-
des der Notarkammer ist der Zutritt zu der Verhand-
lung gestattet; Gleiches gilt im Tätigkeitsbereich der
Notarkasse für ihren Präsidenten und seine Stellver-
treter und im Tätigkeitsgebiet der Ländernotarkasse
für ihren Präsidenten und seinen Stellvertreter.“

Artikel 4
Änderung der Zivilprozessordnung

Die Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 310-4, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch …, wird wie folgt
geändert:
1. In § 78c Abs. 1 werden die Wörter „bei dem Prozessge-

richt zugelassenen“ durch die Wörter „in dem Bezirk des
Prozessgerichts niedergelassenen“ ersetzt.

2. In § 121 Abs. 3 werden die Wörter „bei dem Prozessge-
richt zugelassener“ durch die Wörter „in dem Bezirk des
Prozessgerichts niedergelassener“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung der Strafprozessordnung

In § 142 Abs. 1 Satz 1 der Strafprozessordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I
S. 1074, 1319), die zuletzt durch … geändert worden ist,
werden die Wörter „bei einem Gericht des Gerichtsbezirks
zugelassenen“ durch die Wörter „in dem Gerichtsbezirk
niedergelassenen“ ersetzt.

Artikel 6
Übergangsvorschriften

(1) Die Rechtsanwälte, die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes bei einem Amts- oder Landgericht zugelassen sind, sind
bei den Amts- und Landgerichten (§ 18 Abs. 1) zugelassen.

(2) Die Rechtsanwälte, die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes bei einem Oberlandesgericht zugelassen sind, sind bei
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den Amts- und Landgerichten (§ 18 Abs. 1) und bei den
Oberlandesgerichten (§ 18 Abs. 2) zugelassen.

(3) Die Rechtsanwälte, die bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes in dem Bezirk eines Oberlandesgerichts zugelassen
sind, sind Mitglied der für diesen Bezirk gebildeten Rechts-
anwaltskammer.

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines
Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Bun-
desrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und
anderer Gesetze vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2600) hat
die weitere Rechtsentwicklung dazu geführt, dass grund-
legende Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung über-
holt sind.

Dies gilt zum einen für die Bestimmungen über die Auf-
gaben und Befugnisse, die im Zusammenhang mit der Zu-
lassung zur Rechtsanwaltschaft und deren Widerruf und
Rücknahme wahrzunehmen sind. Dem Wortlaut des Geset-
zes nach obliegen diese Aufgaben und Befugnisse den Lan-
desjustizverwaltungen. Tatsächlich werden sie von den
Rechtsanwaltskammern wahrgenommen, da mittlerweile
alle Länder von der durch § 224a BRAO geschaffenen
Möglichkeit, diese Aufgaben und Befugnisse auf die Kam-
mern zu übertragen, in vollem Umfang Gebrauch gemacht
haben. Ohne Rückgriff auf die entsprechenden Delegations-
verordnungen ist dies für die Adressaten der Bundesrechts-
anwaltsordnung nicht erkennbar.

Nur die Übertragung der in § 26 BRAO geregelten Verei-
digung neu zugelassener Rechtsanwälte auf die Rechts-
anwaltskammern ist – außer in Baden-Württemberg – nicht
erfolgt, da es sich hierbei – ebenso wie bei der in § 31 Abs. 1
BRAO geregelten Führung der Liste der Rechtsanwälte –
um eine Aufgabe handelt, für die nach der Bundesrechts-
anwaltsordnung unmittelbar die Gerichte zuständig sind.
Diese Zuständigkeiten werden von § 224a BRAO nach
Wortlaut und Entstehungsgeschichte nicht erfasst (Bundes-
tagsdrucksache 13/9610, S. 6; Feuerich/Weyland: BRAO,
6. Auflage 2003, § 224a Rn. 4).

Nachdem die Rechtsanwaltskammern die Verantwortung
für alle mit der Zulassung und den Statusangelegenheiten
ihrer Mitglieder zusammenhängenden Aufgaben tragen,
erscheint es sachgerecht, auch die Vereidigung der neu zu-
gelassenen Rechtsanwälte in ihre Hand zu legen, zumal die
Erfüllung dieser Aufgabe infolge der Verlagerung der sons-
tigen Zuständigkeiten auf die Kammern schon durch die
räumliche Trennung von Zulassungsbehörde und Gericht
umständlicher geworden ist.

Überholt ist auch die Lokalisation der Rechtsanwälte bei
einem bestimmten Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit
(§ 18 BRAO). Seit der durch das Gesetz zur Änderung des
Gesetzes zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsan-
wälte und Patentanwälte vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I
S. 2448) zum 1. Januar 2000 erfolgten Änderung des § 78
ZPO ist ein Rechtsanwalt nicht mehr nur bei seinem Zulas-
sungsgericht postulationsfähig, sondern bei allen Land- und
Familiengerichten. Auf Grund der Neufassung des § 78
ZPO durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom
23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850, 4410) ist er dies seit dem
1. September 2002 auch bei allen Oberlandesgerichten,
wenn er bei einem Oberlandesgericht zugelassen ist.

Darüber hinaus ist das in § 25 BRAO statuierte Verbot der
Simultanzulassung bei einem Oberlandesgericht und einem
anderen Gericht seit dem 1. Juli 2002 auf Grund des Urteils

des Bundesverfassungsgerichts vom 13. Dezember 2000
(BGBl. 2001 I S. 891) entfallen.

Damit hat die Zulassung bei einem oder mehreren Gerichten
ihre bisherige berufsregelnde Funktion verloren, nämlich
festzulegen, vor welchem örtlichen Gericht der ordentlichen
Gerichtsbarkeit ein Rechtsanwalt vertreten darf. Die Lokali-
sation hat danach im Wesentlichen nur noch die Bedeutung,
die zuständige Rechtsanwaltskammer (§ 60 BRAO) zu
bestimmen. Als Anknüpfungspunkt hierfür eignet sich aber
ebenso gut der Kanzleisitz.

Die Übertragung der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft auf
die Rechtsanwaltskammern hat sich bewährt. Die eigenver-
antwortliche Wahrnehmung aller hiermit zusammenhängen-
den Aufgaben und Befugnisse durch die berufliche Selbst-
verwaltungskörperschaft statt durch die unmittelbare staat-
liche Verwaltung betont die Stellung der Anwaltschaft als
unabhängiges Organ der Rechtspflege und Träger eines
freien Berufs. Darüber hinaus entlastet sie den Staat von
Aufgaben, die auf der Ebene des Berufsstandes selbstver-
antwortlich und wegen der Kenntnis der Berufssituation in
der Regel auch effizienter erledigt werden können. Erst eine
bundeseinheitliche Übertragung dieser Aufgaben durch den
Gesetzgeber schreibt diese Unabhängigkeit aber fest und
macht sie für den Adressaten des Gesetzes zweifelsfrei er-
kennbar.

Rechtliche, insbesondere verfassungsrechtliche Bedenken
hiergegen sind nicht ersichtlich. Dies gilt insbesondere auch
für die Übertragung der bisher dem Gericht vorbehaltenen
Abnahme des Berufseides der Rechtsanwälte. Auch wenn
die Vereidigung nach geltendem Recht in öffentlicher
Sitzung durch den Vorsitzenden des Gerichts erfolgt (§ 26
Abs. 5 Satz 2 BRAO), handelt es sich nicht um Ausübung
rechtsprechender Gewalt im Sinne des Artikels 92 GG, son-
dern um eine unmittelbar dem Gericht zugewiesene Justiz-
verwaltungsaufgabe im materiellen Sinn (vgl. Kissel,
GVG-Kommentar, 3. Auflage 2001, § 12 Rn. 6).

Der Gesetzgeber ist daher nicht daran gehindert, diese Auf-
gabe statt einem Gericht einer Behörde zuzuweisen oder
diese Möglichkeit zu eröffnen, wie dies auch in § 38 Abs. 3
des Deutschen Richtergesetzes für den Diensteid der Richter
im Landesdienst geschehen ist.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
steht es dem Gesetzgeber auch frei, öffentliche Aufgaben im
Bereich der beruflichen Zulassung einschließlich der Ab-
nahme von Berufseiden mittelbar durch Körperschaften des
öffentlichen Rechts erfüllen zu lassen, also staatliche Auf-
gaben an Selbstverwaltungskörperschaften zu delegieren
(vgl. BVerfGE 15, 235 <242> für Bestellung und Vereidi-
gung von Sachverständigen nach § 36 der Gewerbeordnung
durch die Industrie- und Handelskammern).

Artikel 1 des Gesetzentwurfs sieht deshalb vor, die bisher
nur durch Rechtsverordnungen der Länder übertragenen
Aufgaben und Befugnisse den Rechtsanwaltskammern ori-
ginär zuzuweisen und dies auch auf die bisher den Gerich-
ten obliegende Aufgabe der Vereidigung neu zugelassener
Rechtsanwälte zu erstrecken.
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Die weitgehend funktionslos gewordene Lokalisation bei ei-
nem Gericht, die historisch gesehen auch den Zweck hatte,
die staatliche Aufsicht über die Rechtsanwälte sicherzustel-
len, also die freie Advokatur einzuschränken, wird aufge-
geben. Hierdurch können auch die auf dem Lokalisa-
tionsprinzip aufbauenden weiteren Regelungen der §§ 19
bis 36 BRAO einschließlich der Einrichtung der Anwalts-
listen stark vereinfacht werden.
Infolge des Wechsels der Zuständigkeit von der Landes-
justizverwaltung auf die Rechtsanwaltskammer lassen sich
ferner die Vorschriften über das Verfahren bei Anträgen auf
gerichtliche Entscheidung in Zulassungssachen erheblich
straffen.
Schließlich soll den Rechtsanwaltskammern durch eine Er-
gänzung des § 51 Abs. 6 BRAO die Möglichkeit eröffnet
werden, bei Vorliegen eines berechtigten Interesses Dritten
Auskünfte über die Berufshaftpflicht eines Rechtsanwalts
zu erteilen. Dies ist nach Auffassung der Rechtsanwalts-
kammern und der Landesjustizverwaltungen zum Schutz
geschädigter Mandanten dringend erforderlich, wenn der
Rechtsanwalt selbst nicht zahlungsfähig und mitwirkungs-
bereit ist.
Die bisherige Regelung über die Beendigung der Amtstätig-
keit der Mitglieder der Anwaltsgerichte sowie der anwalt-
lichen Mitglieder der Anwaltsgerichtshöfe ist unzureichend.
§ 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BRAO bestimmt derzeit, dass ein
Mitglied des Anwaltsgerichts auf Antrag der Landesjustiz-
verwaltung seines Amtes zu entheben ist, wenn nachträglich
ein Umstand eintritt, welcher der Ernennung entgegensteht.
Gleiches gilt gemäß § 103 Abs. 2 Satz 4 BRAO für die an-
waltlichen Mitglieder des Anwaltsgerichtshofes und gemäß
§ 109 Abs. 1 Nr. 2 BRAO für die anwaltlichen Mitglieder
des Anwaltsgerichtshofes beim Bundesgerichtshof. Dies
führt dazu, dass in einer nennenswerten Zahl von Fällen die
Tätigkeit ehrenamtlicher Richter mittels eines Amtsenthe-
bungsverfahrens beendet werden muss, was nicht in allen
Fällen angemessen ist. Zur Vermeidung des Amtsenthe-
bungsverfahrens wird daher eine Amtsbeendigung kraft
Gesetzes vorgesehen.
Artikel 2 des Entwurfs bestimmt die Zuständigkeit der
Rechtsanwaltskammern für die ihnen bisher nur auf Landes-
ebene im Verordnungsweg übertragenen Aufgaben und Be-
fugnisse nach dem Gesetz über die Tätigkeit europäischer
Rechtsanwälte in Deutschland. Die oben dargelegten
Gründe für einen Rückzug der unmittelbaren Staatsverwal-
tung gelten auch für diesen Bereich.
Die Artikel 3 bis 5 enthalten die notwendigen Anpassungen
der Bundesnotarordnung, der Zivilprozessordnung und der
Strafprozessordnung.
Artikel 6 enthält die erforderlichen Übergangsvorschriften,
Artikel 7 regelt das Inkrafttreten.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung der Bundesrechtsanwalts-
ordnung)

Zu Nummer 1 (§ 6 Abs. 2 – neu –)
Der neue § 6 Abs. 2 bestimmt die Zuständigkeit der Rechts-
anwaltskammer für die Entscheidung über die Zulassung

zur Rechtsanwaltschaft. Die örtliche Zuständigkeit knüpft
an den in Aussicht genommenen Kanzleisitz an.

Zu Nummer 2 (§ 8)
Der bisherige § 8, der die Erstattung eines Gutachtens zu
möglichen Versagungsgründen durch die Rechtsanwalts-
kammer vorsieht, kann aufgehoben werden, da die Kammer
nunmehr selbst für die Zulassungsentscheidung zuständig
ist.

Zu Nummer 3 (§ 8a)
Der bisherige § 8a, der die Vorlage eines ärztlichen Gutach-
tens im Zulassungsverfahren regelt, tritt an die Stelle des
aufgehobenen § 8 und wird redaktionell an die veränderte
Zuständigkeit angepasst.

Zu Nummer 4 (§ 9)
Der bisherige § 9, der die Folgen eines ablehnenden Gut-
achtens der Rechtsanwaltskammer regelt, kann aufgehoben
werden, da die Kammer nunmehr selbst für die Zulassungs-
entscheidung zuständig ist.

Zu Nummer 5 (§ 11)
§ 11 wird redaktionell an die veränderte Zuständigkeit ange-
passt.

Zu Nummer 6 (§ 12)
§ 12 Abs. 1 wird redaktionell an die veränderte Zuständig-
keit angepasst und fasst die bisher in den Absätzen 1 und 2
Satz 1 enthaltenen Bestimmungen zusammen.
Absatz 2 umfasst die bisher in Absatz 2 Satz 2 enthaltenen
Regelungen, ergänzt um die Bestimmung, dass die Zu-
lassungsurkunde erst nach der Vereidigung ausgehändigt
werden darf. Die Vereidigung erfolgt nicht – wie bisher in
§ 26 Abs. 1 vorgesehen – nach, sondern bereits vor der
Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Dies entspricht den
Regelungen, die für die Leistung des Berufseides der Wirt-
schaftsprüfer vor der Wirtschaftsprüferkammer und die
Abgabe der Versicherung der Steuerberater vor der Steuer-
beraterkammer gelten (§ 17 Abs. 1 der Wirtschaftsprüfer-
ordnung (WiPrO), § 41 Abs. 2 des Steuerberatungsgesetzes
(StBerG)).
Die Vorverlagerung der Vereidigung führt zu einer Vereinfa-
chung des Zulassungsverfahrens. Insbesondere kann auch
der Widerrufsgrund des nicht geleisteten Eides (bisheriger
§ 35 Abs. 1 Nr. 1) entfallen.
Absatz 3 bestimmt, dass der Bewerber mit der Zulassung
Mitglied der zulassenden Rechtsanwaltskammer wird. Diese
Regelung ist erforderlich, da die örtliche Zulassung, an die
der Erwerb und der Verlust der Mitgliedschaft bisher ge-
bunden ist (bisherige §§ 18, 60), entfällt (vgl. Nummer 14
– § 18 BRAO-E).
Absatz 4 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 12 Abs. 3. Satz 2
regelt die Führung der Berufsbezeichnung in der weiblichen
Form.

Zu Nummer 7 (§ 12a – neu –)
§ 12a regelt die Vereidigung. Nach Absatz 1 ist die Leistung
des Eides Voraussetzung für die Zulassung. Zuständig für
die Abnahme des Eides ist die Rechtsanwaltskammer. Die
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Vereidigung nimmt der Vorstand oder das von ihm mit die-
ser Aufgabe betraute Mitglied vor (vgl. Nummer 38 – § 73
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 BRAO-E).

Die Eidesformel entspricht § 26 Abs. 1 der geltenden Fas-
sung; neu ist die in Absatz 2 vorgesehene Berücksichtigung
der weiblichen Form; die Formulierung lehnt sich an § 13
Abs. 2 BNotO an.

Die Absätze 3 und 4 entsprechen dem bisherigen § 26
Abs. 2 und 4.

Absatz 5 enthält die Möglichkeit, den Eid durch ein Gelöb-
nis zu ersetzen, wenn der Bewerber angibt, aus Glaubens-
oder Gewissensgründen keinen Eid leisten zu wollen. Die
Einräumung dieser Möglichkeit, die auch in § 66d StPO
vorgesehen ist, erscheint im Hinblick auf die Grundrechte
aus den Artikeln 4 und 12 GG geboten (vgl. BVerfGE 47,
144; Feuerich/Weyland, a. a. O., § 26 Rn. 12; Henssler/Prüt-
ting, BRAO, 2. Auflage 2004, § 26 Rn. 6).

Die bisher in § 26 Abs. 3 (Erheben der rechten Hand) und 5
(Aufnahme eines Protokolls) festgelegten Förmlichkeiten
können entfallen, da sie auch für die Leistung anderer Be-
rufs- und Amtseide nicht vorgesehen sind (vgl. § 17 WiPrO,
§ 38 DRiG, § 13 BNotO).

Zu Nummer 8 (§ 13)

Die Bundesrechtsanwaltsordnung verwendet den Begriff
„Erlöschen der Zulassung“ uneinheitlich. Während § 13 un-
ter dem Erlöschen der Zulassung nur die Rechtsfolge der
Ausschließung aus der Rechtsanwaltschaft durch Gerichts-
urteil versteht, tritt nach § 34 das Erlöschen der Zulassung
(bei einem Gericht) auch bei Rücknahme und Widerruf so-
wie bei anderweitiger Zulassung kraft Gesetzes (§ 33a) ein.
Darüber hinaus sind die Wirkungen des Widerrufs und der
Rücknahme der Zulassung in der Bundesrechtsanwaltsord-
nung nicht definiert, sie unterscheiden sich aber nicht von
denen des Erlöschens der Zulassung im Sinne des § 13. Da
auch in anderen Gesetzen – etwa § 47 BNotO – mit dem
Begriff „Erlöschen“ die Wirkung der verschiedenen Beendi-
gungstatbestände bezeichnet wird, sollen die Tatbestände,
die die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft beenden, in § 13
BRAO-E unter dem Begriff „Erlöschen“ zusammengefasst
werden.

Zu Nummer 9 (§ 14)
§ 14 Abs. 1 bestimmt, dass die Rücknahme oder der Wider-
ruf der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft von derjenigen
Rechtsanwaltskammer verfügt wird, deren Mitglied der
Rechtsanwalt zur Zeit der Einleitung des Verfahrens ist. Mit
dieser an § 59h Abs. 5 Satz 1 angelehnten Regelung wird
vermieden, dass es durch einen Wechsel des Kammerbezirks
zu Verfahrensverzögerungen kommen kann. Damit wird eine
dem bisherigen § 33 Abs. 2 entsprechende, die Freizügigkeit
des Rechtsanwalts einschränkende und deshalb im Hinblick
auf Artikel 12 GG nicht unproblematische Regelung, wonach
die Umzulassung für die Dauer eines schwebenden Verfah-
rens ausgesetzt werden kann, entbehrlich (vgl. Feuerich/
Weyland, a. a. O., § 59h Rn. 28; Kleine-Cosack, BRAO,
4. Auflage 2003, § 33 Rn. 6).

Im Übrigen wird § 14 redaktionell an die veränderte Zustän-
digkeit angepasst. Die bisher in Absatz 3 enthaltene Rege-
lung, nach der in bestimmten Fällen von der Rücknahme der

Zulassung abgesehen werden kann, wird dem Absatz 1 an-
gefügt, wo sie systematisch hingehört.
Der Widerrufsgrund des Absatzes 2 Nr. 6 ist zu streichen, da
die Lokalisation bei einem Gericht ganz entfällt (vgl. die
Nummern 14 ff.).
Absatz 3 enthält die fakultativen Widerrufsgründe, die bis-
her in § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 geregelt sind.

Zu Nummer 10 (§ 15)
§ 15 wird aufgehoben, da die Regelung über die Vorlage
eines ärztlichen Gutachtens im Widerrufsverfahren syste-
matisch in den § 16 (Verfahren bei Rücknahme und Wider-
ruf) gehört. Sie wird dort als neuer Absatz 3a integriert.

Zu Nummer 11 (§ 16)
§ 16 wird redaktionell an die veränderte Zuständigkeit an-
gepasst. Der neue Absatz 3a entspricht dem bisherigen § 15.
Der neue Absatz 4a enthält die bisher in § 224a Abs. 3 ge-
regelten Mitteilungspflichten, soweit sie nach Wegfall der
Zulassung bei einem Gericht noch erforderlich sind.

Zu Nummer 12 (§ 17)
§ 17 wird redaktionell an die veränderte Zuständigkeit, an
den neuen § 12 Abs. 4 und an den geänderten § 13 ange-
passt.

Zu Nummer 13 (Zwischenüberschrift)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Zwi-
schenüberschrift des Zweiten Abschnitts.

Zu Nummer 14 (§ 18)
Die bisher in § 18 geregelte erste Zulassung bei einem ört-
lichen Gericht (Lokalisierung) entfällt (vgl. Allgemeines,
S. 14). Stattdessen erfolgt kraft Gesetzes (§ 18 Abs. 1
BRAO-E) mit der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft die
Zulassung bei allen Amts- und Landgerichten. Hierdurch
wird dem Rechtsanwalt die Möglichkeit zur gerichtlichen
Vertretung nach § 78 Abs. 1 Satz 1 ZPO eröffnet, ohne dass
diese Vorschrift angepasst werden müsste. Zugleich wird
deutlich, dass die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als sol-
che noch nicht zur Vertretung vor den Oberlandesgerichten
berechtigt. Hierzu soll es weiterhin einer Zulassung durch
die Rechtsanwaltskammer (Absatz 2 Satz 1) und regelmäßig
der Erfüllung der fünfjährigen Wartezeit (Absatz 2 Satz 2,
bisher § 20 Abs. 1 Nr. 2) bedürfen. Absatz 2 Satz 3 verweist
für den Fall der Ablehnung eines Antrags, die nur auf die
Nichterfüllung der Wartezeit gestützt werden kann, auf
§ 11; ferner ist bestimmt, dass dem Rechtsanwalt – in ent-
sprechender Anwendung des neuen § 31 – eine Bescheini-
gung über die Zulassung bei den Oberlandesgerichten zu er-
teilen ist. Die Bescheinigung dient insbesondere dem Nach-
weis der Vertretungsbefugnis, die das Gericht von Amts
wegen zu prüfen hat (vgl. BGH, NJW 1992, 2706; Zöller/
Vollkommer, ZPO, 24. Auflage 2004, § 78 Rn. 4a).

Zu Nummer 15 (§§ 19 bis 21, 23, 25 und 26)
Die §§ 19 bis 21, die bisher das Verfahren der Zulassung bei
einem Gericht regeln, können entfallen. § 23, der bisher die
Simultanzulassung bei einem Amts- und einem Landgericht
desselben Bezirks regelt, die vom Bundesverfassungs-
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gericht für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärte
Vorschrift des § 25 sowie die in § 12a des Entwurfs aufge-
gangene Bestimmung über die Vereidigung (§ 26) können
entfallen.

Zu Nummer 16 (§ 27)
Die schon bisher in § 27 geregelte Kanzleipflicht wird bei-
behalten, und zwar bezogen auf den Bezirk der Rechtsan-
waltskammer, deren Mitglied der Rechtsanwalt geworden
ist (Absatz 1).
Bei Verlegung der Kanzlei oder Errichtung einer Zweig-
stelle besteht gegenüber der Rechtsanwaltskammer eine
Informationspflicht (Absatz 2). Die Informationspflicht ist
Voraussetzung für die sachgerechte Führung des Verzeich-
nisses nach § 31. Ein Rechtsanwalt untersteht der Aufsicht
der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er ist, auch hin-
sichtlich der Berufstätigkeit, die er im Bezirk einer anderen
Rechtsanwaltskammer ausübt. Die Errichtung einer Zweig-
stelle im Bezirk einer anderen Rechtsanwaltskammer ist
deshalb sowohl der für die Hauptkanzlei zuständigen
Rechtsanwaltskammer als auch der Rechtsanwaltskammer
anzuzeigen, in deren Bezirk sich die Zweigstelle befindet.
Absatz 3 regelt die Verlegung der Kanzlei in einen anderen
Kammerbezirk. Da die Mitgliedschaft in der Rechtsanwalts-
kammer nicht mehr der Zulassung bei einem Gericht folgen
kann, aber weiterhin sichergestellt werden soll, dass eine
eindeutige Zuordnung zu nur einer Kammer gegeben ist,
wird die Verlegung der Kanzlei in einen anderen Bezirk an
die Stellung eines Aufnahmeantrags und die Aufnahme in
die neue Kammer an die Einrichtung der Kanzlei geknüpft.
Weiterhin ist bestimmt, dass mit der Aufnahme die Mit-
gliedschaft in der bisherigen Kammer erlischt und dass die
bisherige Kammer hiervon zu informieren ist.

Zu Nummer 17 (§ 28)
Die Regelungen über Zweigstellen und Sprechtage, die we-
gen der veränderten Verkehrsverhältnisse und Kommunika-
tionsmöglichkeiten ihre praktische Bedeutung bereits weit
gehend verloren hatten, können aufgehoben werden. Ihre
rechtliche Funktion, Umgehungen des Lokalisierungsgebo-
tes zu verhindern, entfällt mit dessen Aufgabe.

Zu den Nummern 18 und 19 (§§ 29, 29a)
Die §§ 29 und 29a werden redaktionell an die veränderte
Zuständigkeit angepasst.

Zu Nummer 20 (§ 30)
§ 30 wird redaktionell angepasst. Neu ist, dass als Zustel-
lungsbevollmächtigter nur noch ein anderer Rechtsanwalt,
der nicht notwendig im selben Kammerbezirk niedergelas-
sen sein muss, oder eine sonstige zur Berufsverschwiegen-
heit verpflichtete Person benannt werden kann. Da der
Zustellungsbevollmächtigte insbesondere auch Post, die
Mandanten betrifft, in Empfang zu nehmen hat, erscheint es
zu deren Schutz sachgerecht, nur solche Personen zu bestel-
len, die in gleicher Weise wie der Rechtsanwalt der Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen. Da für diesen Personen-
kreis § 174 Abs. 1 ZPO unmittelbar gilt, kann der bisherige
Absatz 2, der die Zustellung nach den §§ 174 und 195 ZPO
auch an nicht in § 174 Abs. 1 ZPO genannte Zustellungsbe-
vollmächtigte ermöglicht, entfallen.

Zu Nummer 21 (§ 31)
Die Neufassung lehnt sich an die derzeitige Regelung an.
An die Stelle der bislang bei den Zulassungsgerichten ge-
führten Zulassungslisten tritt das durch die Rechtsanwalts-
kammer zu führende Rechtsanwaltsverzeichnis.
Die derzeit bei den Zulassungsgerichten geführten Rechts-
anwaltslisten sind, ohne dass dies ausdrücklich geregelt
wäre, für jedermann einsehbar, ohne dass es dazu des Nach-
weises oder der Glaubhaftmachung eines berechtigten Inte-
resses bedürfte. Auch nach dem Wegfall der Lokalisation
und der hieran gebundenen Vertretungsbefugnis ausschließ-
lich bei den Zulassungsgerichten ist es im Interesse des ein-
fachen und sicheren Rechtsverkehrs unerlässlich, dass Ge-
richte, Behörden und Rechtsuchende auch künftig schnell,
unbürokratisch und dem Stand der Technik entsprechend
feststellen können, wer zur Rechtsanwaltschaft zugelassen
ist. Das Register dient damit der Transparenz des Rechts-
dienstleistungsmarktes und den Interessen der Verbraucher.
Die Auskunft über Berufs- oder Vertretungsverbote ist aus
Gründen des Verbraucherschutzes ebenfalls dringend ge-
boten.

Zu Nummer 22 (§§ 32 bis 36)
Die §§ 32 bis 36 können aufgehoben werden. Soweit ein-
zelne Regelungen weiterhin benötigt werden, sind sie in
andere Vorschriften integriert (so der bisherige § 35 Abs. 1
Nr. 2, 3, 4 und 5, der jetzt in § 14 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 auf-
geht).

Zu Nummer 23 (§ 36a)
§ 36a wird redaktionell an die veränderte Zuständigkeit an-
gepasst, die bisher in § 224a Abs. 2 Satz 2 enthaltene Rege-
lung über die Einholung unbeschränkter Auskünfte aus dem
Bundeszentralregister wird in Absatz 1 integriert.
Zur Vorbereitung des Widerrufs der Zulassung wegen Ver-
mögensverfalls (§ 14 Abs. 2 Nr. 7) ist es für die zuständige
Rechtsanwaltskammer oft von entscheidender Bedeutung,
frühzeitig Kenntnis über Steuerverbindlichkeiten zu erlan-
gen. Gleiches gilt für die Notaraufsichtsbehörden, die eine
Amtsenthebung wegen einer die Rechtsuchenden gefähr-
denden Wirtschaftsführung bzw. gefährdender wirtschaft-
licher Verhältnisse oder wegen Vermögensverfalls (§ 50
Abs. 1 Nr. 6 oder Nr. 8 BNotO) zu prüfen haben.
Bei Rechtsanwälten oder Notaren, gegen die bereits wieder-
holt Zwangsvollstrekkungsmaßnahmen ergangen sind, sind
erfahrungsgemäß regelmäßig auch erhebliche Steuerschul-
den feststellbar. Häufig stellt der Umfang der Steuerrück-
stände ein bedeutsames, nicht selten sogar entscheidendes
Moment bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse dar. Insgesamt bleibt das Bild der wirtschaftlichen Ge-
samtsituation ohne Kenntnis der Steuerverbindlichkeiten
unvollkommen und unzureichend. Insbesondere erlangen
die Rechtsanwaltskammern und Notaraufsichtsbehörden
nicht zwingend Kenntnis über erfolgte Vollstreckungsmaß-
nahmen, da die Finanzbehörden diese in eigener Zuständig-
keit vornehmen.
In der Vergangenheit haben Finanzämter wiederholt die
Auskunft über Steuerverbindlichkeiten von Rechtsanwälten
und Notaren gegenüber den Rechtsanwaltskammern und
Oberlandesgerichten verweigert. Gemäß § 36a Abs. 3 Satz 1
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und § 64a Abs. 3 Satz 1 BNotO übermitteln Behörden per-
sonenbezogene Informationen u. a. zur Vorbereitung des
Zulassungswiderrufs und der Amtsenthebung an die zustän-
dige Stelle, wenn diese Informationen aus deren Sicht erfor-
derlich sind. Gemäß Absatz 3 Satz 2 beider Vorschriften
unterbleibt die Übermittlung, wenn besondere gesetzliche
Verwendungsregelungen entgegenstehen. Hierauf berufen
sich die Finanzämter, soweit sie Auskünfte verweigern. Sie
halten das Steuergeheimnis gemäß § 30 AO für eine beson-
dere, der Auskunftserteilung entgegenstehende Verwen-
dungsregelung und begründen dies mit einem Vergleich
zwischen § 10 Abs. 2 Satz 2 StBerG, wo ausdrücklich gere-
gelt ist, dass § 30 AO einer Auskunftserteilung nicht entge-
gensteht, und § 36a BRAO und § 64a BNotO.
Diese Auffassung ist zwar unzutreffend. Denn gemäß § 30
Abs. 4 Nr. 5 AO ist die Offenbarung steuerlicher Erkennt-
nisse dann zulässig, wenn hierfür ein zwingendes öffent-
liches Interesse besteht. Dies ist bei der von einem in Ver-
mögensverfall befindlichen Rechtsanwalt oder Notar ausge-
henden Gefährdung der Rechtsuchenden zu bejahen, ebenso
bei einem Notar, dessen Wirtschaftsführung und wirtschaft-
liche Verhältnisse ungeordnet sind.
Die Finanzbehörden akzeptieren diese Auffassung indes
nicht. Das Bundesministerium der Finanzen hat vielmehr in
einem an das Bundesministerium der Justiz gerichteten
Schreiben vom 10. August 1999 (– IV A 4 – S 0824 – 3/99)
zum Ausdruck gebracht, dass es eine Erweiterung des § 36a
Abs. 3 BRAO um eine § 10 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2
StBerG entsprechende Regelung für folgerichtig halte, um
eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung zwi-
schen Rechtsanwälten und Steuerberatern zu beseitigen.
Da ein dringendes praktisches Bedürfnis für die Ergänzung
besteht, werden sowohl § 36a Abs. 3 BRAO als auch die
gleich lautende Vorschrift des § 64a Abs. 3 BNotO um ei-
nen dem § 10 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 StBerG entsprechen-
den Satz ergänzt.
Mit Absatz 4 wird sichergestellt, dass Informationen über
Rechtsanwälte mit Mehrfachqualifikationen (insbesondere
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer) auch an die für die
andere Qualifikation zuständige Berufskammer oder Lan-
desbehörde weitergeleitet werden dürfen. Die Regelung ent-
spricht § 10 Abs. 3 StBerG und § 36a Abs. 4 WiPrO.

Zu den Nummern 24 bis 28 (§§ 37 bis 42)
Die Vorschriften über das Verfahren bei Anträgen auf ge-
richtliche Entscheidung in Zulassungssachen werden, wie
im bisherigen § 224a Abs. 5 Nr. 1 und 2 vorgesehen, redak-
tionell an die veränderte Zuständigkeit angepasst und
können dabei stark vereinfacht werden: § 38 entfällt ersatz-
los, die bisher in § 39 enthaltenen Bestimmungen werden in
§ 37 integriert, in § 40 werden die bisher vorgesehene Be-
teiligung der Landesjustizverwaltung, in § 41 Abs. 5 die
Zustellung an sie und in § 42 ihre Beschwerdemöglichkeit
gestrichen, da der Staat insgesamt an den Personalange-
legenheiten der Rechtsanwälte nicht mehr beteiligt ist.

Zu Nummer 29 (§ 45)
Mit dem Wegfall der Lokalisation entfällt auch die Rege-
lung des § 20 Abs. 1 Nr. 1, wonach die Zulassung bei einem
Gericht dann untersagt werden soll, wenn der Rechtsanwalt
dort in den letzten fünf Jahren als Richter oder Beamter auf

Lebenszeit tätig gewesen ist. Die weiteren, früher in § 20
Abs. 1 Nr. 2 und 3 geregelten Versagungsgründe der Ehe,
der geradlinigen Verwandtschaft oder Schwägerschaft mit
einem Richter dieses Gerichts sind bereits durch Artikel 3
§ 14 des Lebenspartnerschaftsgesetzes vom 16. Februar
2001 (BGBl. I S. 266) gestrichen worden, da der Zweck,
eine abstrakte Gefährdung der anwaltlichen Unabhängigkeit
auszuschließen, angesichts der Erweiterung der Postula-
tionsfähigkeit auf alle Land- und Familiengerichte mit der
Versagung der Zulassung bei einem Gericht nicht mehr zu
erreichen war.
Gerade im Hinblick auf die Loslösung der anwaltlichen
Tätigkeit von einem Zulassungsgericht erscheint es aber zur
Wahrung der anwaltlichen Unabhängigkeit geboten, ein
Tätigkeitsverbot zu statuieren, wenn einer der genannten
Tatbestände bei dem Gericht gegeben ist, an dem der
Rechtsstreit anhängig ist oder wird.
Der mit den bisherigen Regelungen verfolgte Zweck, die
Rechtspflege vor der Missdeutung zu schützen, ein Rechts-
anwalt könne auf Grund seiner besonderen Beziehungen zu
Richtern eines Gerichts dessen Rechtsprechung zugunsten
seiner Mandanten und zum Nachteil der Gegenseite beein-
flussen, rechtfertigt die hierin liegende Einschränkung der
Berufsausübung, da er nur auf diese Weise erreicht werden
kann. Die Prozessordnungen sehen nur vor, dass ein Richter
bei Ehe, Lebenspartnerschaft, Verwandtschaft oder Schwä-
gerschaft mit einer Partei, nicht jedoch mit einem Prozess-
bevollmächtigten, von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist.
Ein Befangenheitsantrag der Gegenseite ist zwar möglich,
setzt aber Kenntnis der Umstände voraus, die insbesondere
beim Auftreten vor auswärtigen oder größeren Gerichten
nicht erwartet werden kann. Die Möglichkeit, einen Befan-
genheitsantrag zu stellen, ist auch nur geeignet, im Einzel-
fall die Unparteilichkeit des Gerichts sicherzustellen, nicht
jedoch, das generelle Vertrauen in die anwaltliche Unabhän-
gigkeit und die Unparteilichkeit des Gerichts zu wahren.
Dies erfordert eine in jedem Fall zu beachtende präventive
Regelung.
Der Schutzzweck rechtfertigt es auch, die neu aufgenomme-
nen Tätigkeitsverbote auf die mit dem Rechtsanwalt zur
gemeinschaftlichen Berufsausübung verbundenen Rechts-
anwälte auszudehnen (§ 45 Abs. 3).

Zu Nummer 30 (§ 47)
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 31 (§ 51)
§ 51 Abs. 6 wird redaktionell angepasst und um eine Rege-
lung ergänzt, die es der Rechtsanwaltskammer bei Vorliegen
eines berechtigten Interesses ermöglicht, Dritten Auskünfte
über die Berufshaftpflichtversicherung des Rechtsanwalts
zu erteilen. Nach geltendem Recht bestehen erhebliche
Zweifel, ob die Rechtsanwaltskammer hierzu berechtigt ist
(vgl. hierzu Feuerich/Weyland, a. a. O., § 51 Rn. 29). Für
die Ermöglichung einer solchen Auskunft besteht aber ein
erhebliches Bedürfnis. Die in § 51 verankerte Verpflich-
tung, eine Berufshaftpflichtversicherung zu unterhalten,
wurde zum Schutz der Mandanten in das Gesetz aufgenom-
men. Ohne gesetzlich geregelte Auskunftsbefugnis der
Rechtsanwaltkammer läuft diese Schutzfunktion gerade in
den besonders problematischen Fällen leer, in denen der Ge-
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schädigte von dem Rechtsanwalt selbst weder Schadenser-
satz noch diejenigen Informationen über dessen Haftpflicht-
versicherung erlangen kann, die erforderlich sind, um auf
den Freistellungsanspruch des Anwalts gegenüber der Ver-
sicherung zugreifen zu können. Durch die Änderung des
§ 51 Abs. 6 wird es der Rechtsanwaltskammer ermöglicht,
in solchen Fällen die zur Realisierung des Anspruchs not-
wendige Auskunft zu erteilen.

Zu Nummer 32 (§ 53)
Mit dem neu gefassten Absatz 2 wird die Beschränkung,
wonach ein Rechtsanwalt einen Vertreter nur selbst bestel-
len kann, wenn die Vertretung die Dauer eines Monats nicht
überschreitet, aufgehoben. Künftig kann ein Rechtsanwalt
unabhängig von der Dauer der Verhinderung den Vertreter
selbst bestellen. Die Deregulierung entlastet die Rechtsan-
waltskammer von dem Massengeschäft der Vertreterbestel-
lung zu Beginn eines Kalenderjahres und erweitert dadurch
die Möglichkeiten, sich den eigentlichen Kernaufgaben zu
widmen.
Im Übrigen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu den Nummern 33 bis 36 (§§ 55, 59g, 59h, 59m)
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 37 (§ 60)
Der neu gefasste Absatz 1 regelt die Zusammensetzung der
Rechtsanwaltskammer. Da die Zulassung bei einem Gericht
entfällt und deshalb nicht mehr als Anknüpfungspunkt für
die Mitgliedschaft in Betracht kommt, wird in Satz 1 be-
stimmt, dass die Rechtsanwaltskammer für den Bezirk des
Oberlandesgerichts gebildet ist, und in Satz 2, welche
Rechtsanwälte Mitglied sind. Für die bereits bei einem
Gericht des Kammerbezirks zugelassenen Rechtsanwälte
bestätigt Artikel 6 Abs. 3 des Entwurfs die Zugehörigkeit
zur Kammer. Im neuen Satz 4 ist das Erlöschen der Mit-
gliedschaft geregelt. Hinsichtlich der Rechtsanwaltsgesell-
schaften und der bisher in Satz 2, jetzt im neuen Satz 3
genannten Mitglieder besteht kein Änderungsbedarf.
Mit der Neuregelung ist sichergestellt, dass jeder Rechtsan-
walt – wie bisher – zu jedem Zeitpunkt Mitglied (nur) einer
Rechtsanwaltskammer ist.

Zu Nummer 38 (§ 73)
§ 73 Abs. 1 und 3 wird entsprechend der Regelung des bis-
herigen § 224a Abs. 4 Satz 1 und 2 redaktionell an die ver-
änderte Zuständigkeit angepasst.

Zu Nummer 39 (§ 95)
§ 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bestimmt derzeit, dass ein Mitglied
des Anwaltsgerichts auf Antrag der Landesjustizverwaltung
seines Amtes zu entheben ist, wenn nachträglich ein Um-
stand eintritt, welcher der Ernennung entgegensteht. Dies
führt dazu, dass in einer nennenswerten Zahl von Fällen die
Tätigkeit ehrenamtlicher Richter mittels eines Amtsenthe-
bungsverfahrens beendet werden muss. Dies gilt beispiels-
weise, wenn ein ehrenamtlicher Richter der Anwaltsge-
richtsbarkeit Mitglied des Vorstandes einer Rechtsanwalts-
kammer oder der Satzungsversammlung wird (§ 94 Abs. 3
Satz 2). Eine weitere Fallgruppe bilden Zulassungswechsel
über den Bezirk einer Rechtsanwaltkammer hinaus (§ 94

Abs. 1 Satz 2). In beiden Fällen erlischt das Amt des ehren-
amtlichen Richters nicht kraft Gesetzes, sondern es bedarf
des in § 95 Abs. 2 geregelten Gestaltungsaktes. Dies er-
scheint für die genannten Fälle unangemessen, was zum
einen auf dem Begriff der Amtsenthebung und zum anderen
darauf beruht, dass die genannten Fälle in der gegenwärti-
gen Fassung des Gesetzes auf eine Stufe mit groben Pflicht-
verletzungen gestellt werden (§ 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3).
Zur Vermeidung des Amtsenthebungsverfahrens wird daher
in den genannten Fällen eine Amtsbeendigung kraft Geset-
zes vorgesehen.
Der neue § 95 Abs. 1a übernimmt die bisher in § 94 Abs. 3
enthaltenen Hinderungsgründe für die Aufnahme der ehren-
amtlichen Richtertätigkeit als gesetzliche Beendigungs-
gründe in den Nummern 2 bis 4.
Absatz 1a Nr. 1 entspricht der Regelung des bisherigen
Absatzes 4, der damit überflüssig wird.
Durch die Voranstellung der gesetzlichen Beendigungs-
gründe in Absatz 1a wird verdeutlicht, dass die Regelung als
spezialgesetzliche Bestimmung Vorrang hat vor Absatz 2.
Die bisherige Regelung des § 95 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ist bei-
zubehalten. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf solche
Umstände, die nicht ohne weiteres festgestellt werden
können, so dass aus Gründen der Rechtsklarheit ein richter-
licher Gestaltungsakt unerlässlich ist. Beispielsfälle sind
hier die Verhängung eines Verweises oder einer Geldbuße
im anwaltsgerichtlichen Verfahren (§ 94 Abs. 3 Satz 1
i. V. m. § 114 Abs. 1 Nr. 4) oder die Erhebung der öffent-
lichen Klage wegen einer Straftat, welche die Unfähigkeit
zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann
(§ 94 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. § 66 Nr. 2).
Es ist sicherzustellen, dass der Landesjustizverwaltung und
dem Gericht, an dem der Richter tätig ist, die Umstände, die
das Erlöschen des Richteramtes begründen, unverzüglich
bekannt werden. Dies ist durch eine Unterrichtung seitens
des Mitgliedes und der Rechtsanwaltskammern zu gewähr-
leisten, die von den Beendigungsgründen des § 95 Abs. 1a
Nr. 2 bis 4 als Betroffene bzw. als Personalakten führende
Stelle Kenntnis erlangen.
Die Änderung des Absatzes 3 betrifft den Fall, dass das Mit-
glied des Gerichts aus gewichtigen, in seiner Person liegen-
den Gründen selbst den Antrag stellt, aus dem Amt entlas-
sen zu werden. Ein solcher Grund kann beispielsweise die
Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens
sein, das zwar nicht die Voraussetzungen für ein Amtsenthe-
bungsverfahren erfüllt, aber ein weiteres Verbleiben des an-
waltlichen Mitglieds in seinem Amt als dem Ansehen der
Anwaltsgerichtsbarkeit abträglich erscheinen lässt. Auch
sind Fälle denkbar, in denen zwar nicht das Mitglied des
Anwaltsgerichts selbst, sondern ein naher Angehöriger so
schwer erkrankt, dass dem Mitglied des Anwaltsgerichts ein
weiteres Verbleiben im Amt nicht zugemutet werden kann.

Zu Nummer 40 (§ 103)
Durch die Änderung wird die Regelung für Richter an den
Anwaltsgerichtshöfen derjenigen für die Richter an den An-
waltsgerichten angepasst.
Eine bloße Änderung der Verweisung im bisherigen Absatz
2 Satz 4 erfasst dabei nicht alle in Betracht kommenden
Fallkonstellationen. Denkbar ist auch der Fall, dass ein
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ehrenamtlicher Richter einen Kammerwechsel nicht nur im
Zuständigkeitsbereich des Anwaltsgerichtshofes vollzieht,
dem er angehört, sondern Mitglied einer in einem anderen
Bundesland ansässigen Rechtsanwaltskammer wird. Auch
in diesem Fall muss das Ehrenamt enden, ohne dass ein
Amtsenthebungsverfahren durchgeführt wird.

Zu Nummer 41 (§ 109)

Durch die Neufassung werden die Regelungen für die
ehrenamtlichen Richter des Bundesgerichtshofes dem neuen
§ 95 angepasst. Die Fassung des Absatzes 2 entspricht dem
neuen § 95 Abs. 3. In der bisherigen Fassung des § 109
fehlte im Gegensatz zu der bisherigen Fassung des § 103
Abs. 2 Satz 4 (jetzt: Satz 5) eine Verweisung auf § 95
Abs. 3. Anwaltliche Beisitzer des Senats für Anwaltssachen
konnten mithin nicht auf Antrag aus dem Amt entlassen
werden, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen auf nicht
absehbare Zeit gehindert waren, ihr Amt auszuüben. Ein
Bedürfnis für die Schaffung einer entsprechenden Regelung
ist aber auch für die ehrenamtlichen Richter am Bundesge-
richtshof zu bejahen.

Zu Nummer 42 (§ 115)

Die Anfügung des Absatzes 2 trägt dem Umstand Rech-
nung, dass durch die lange Dauer von Strafverfahren, deren
Ausgang für das berufsgerichtliche Verfahren von Bedeu-
tung ist, regelmäßig die Gefahr der Verjährung hinsichtlich
der Verfolgung der Pflichtverletzungen besteht. Diese Ge-
fahr wird durch die Neuregelung beseitigt.

Zu Nummer 43 (§ 160)

Die Regelung des § 160 über die Mitteilung eines Berufs-
verbotes wird redaktionell angepasst; an die Stelle des bis-
herigen Zulassungsgerichts und des Amtsgerichts am
Wohnsitz des Rechtsanwalts treten die Gerichte und Staats-
anwaltschaften im Bezirk der Rechtsanwaltskammer. Die
Ausweitung ist erforderlich und gerechtfertigt, um die ge-
nannten Gerichte und Behörden in die Lage zu versetzen,
den Rechtsanwalt gegebenenfalls nach § 156 Abs. 2 zurück-
weisen zu können (vgl. Feuerich/Weyland, a. a. O., § 160
Rn. 1, 4).

Zu den Nummern 44 und 45 (§§ 161 und 163)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 46 (§ 172b – neu –)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neufassung des
§ 27 Abs. 1 (vgl. Nummer 16), da die generelle Bestim-
mung, dass sich der Kanzleisitz nach dem Ort des Zulas-
sungsgerichts richtet, entfallen ist.

Zu den Nummern 47 bis 49 (§§ 192 bis 194)

Die Zwischenüberschrift des Ersten Abschnitts wird redak-
tionell angepasst. Der neu gefasste § 192 ersetzt die bisher
in den §§ 192 bis 194 und 224a Abs. 4 Satz 2 enthaltenen
Regelungen. Er ermächtigt die Rechtsanwaltskammer, Ver-
waltungsgebühren für die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft
und die sonstigen ihr zugewiesenen Amtshandlungen zu er-
heben. Zuständig für die Bestimmung der Höhe und Fällig-

keit dieser Gebühren ist die Kammerversammlung (§ 89
Abs. 2 Nr. 2).

Zu Nummer 50 (§ 201)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu
Nummer 25 (Aufhebung der §§ 38 und 39).

Zu den Nummern 51 und 52 (§§ 207 und 209)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Nummer 53 (§ 213)

Die Übergangsvorschrift des bisherigen § 213 Abs. 2 er-
öffnete die Möglichkeit, Bewerber, die sich in der Zeit vom
1. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus rassischen, politi-
schen oder religiösen Gründen in das Ausland begeben
mussten und dort noch ansässig sind, durch einen deutschen
Konsul im Ausland vereidigen zu lassen, wenn ihnen nicht
zuzumuten war, sich nach der Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft nach § 26 alsbald von einem deutschen Gericht verei-
digen zu lassen. Diese Vorschrift bedarf keiner Anpassung
an den neuen § 12a, da sie nur für Personen gilt, die ohne
die Emigration bis zum 8. Mai 1945 die Voraussetzungen
für eine Zulassung zur Rechtsanwaltschaft erlangt hätten
(vgl. Feuerich/Weyland, a. a. O., § 213 Rn. 3), und daher
auf Grund des Zeitablaufs keine praktische Bedeutung mehr
hat. Sie kann deshalb aufgehoben werden.

Zu Nummer 54 (§ 224a)

§ 224a ist als Folge der vorstehenden Änderungen überholt
und kann deshalb aufgehoben werden.

Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über die
Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte
in Deutschland)

Artikel 2 sieht vor, auch die bisher nach § 41 Abs. 2 auf die
Rechtsanwaltskammern delegierbaren Aufgaben und Be-
fugnisse den Kammern originär zuzuweisen. Die Interessen-
lage ist insoweit nicht anders als bei den in der Bundes-
rechtsanwaltsordnung geregelten Angelegenheiten.

Zu den Nummern 1 und 2 (§§ 3, 4, 6 bis 8, 11 bis 15,
37 und 8)

In den Bestimmungen der Teile 2, 3 und 6 des Gesetzes, in
denen bisher eine Zuständigkeit der Landesjustizverwaltung
vorgesehen ist, wird die Zuständigkeit der Rechtsanwalts-
kammer statuiert. Im Übrigen werden die Bestimmungen an
geänderte Vorschriften der Bundesrechtsanwaltsordnung
angepasst.

Zu Nummer 3 (§ 39)

Die Neufassung ermächtigt die Rechtsanwaltskammer, Ge-
bühren für die Aufnahme und Eingliederung europäischer
Rechtsanwälte zu erheben.

Zu Nummer 4 (§ 41)

Die Absätze 2 und 3, die die Delegation von Aufgaben und
Befugnissen auf die Rechtsanwaltskammer vorsehen, kön-
nen wegen der originären Zuständigkeit der Rechtsanwalts-
kammer aufgehoben werden.
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Zu Artikel 3 (Änderung der Bundesnotarordnung)
Zu den Nummern 1 und 2 (§§ 3 und 47)
Die Regelungen, die auf die Zulassung des Anwaltsnotars
bei einem Gericht Bezug nehmen, werden an die geänderte
Bundesrechtsanwaltsordnung angepasst.

Zu Nummer 3 (§ 64a)
Es wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nr. 23 (§ 36a
BRAO-E) verwiesen.

Zu Nummer 4 (§ 111)
Auf Grund des Wegfalls der Lokalisation ist an die Stelle
der Zulassung bei einem örtlich bestimmten Gericht die
Mitgliedschaft bei der für den Gerichtsbezirk zuständigen
Rechtsanwaltskammer getreten. Durch die entsprechende
Anpassung der Bundesnotarordnung ist gewährleistet, dass
auch künftig ausschließlich Rechtsanwälte zum Notar im
Nebenberuf bestellt werden können, die ihre anwaltliche
Zulassung in einem Gerichtsbezirk haben, der im Gebiet des
nebenberuflichen Notariats liegt.
§ 111 Abs. 4 Satz 2 verweist in der bisher geltenden
Fassung für das Verfahren bei Anträgen auf gerichtliche
Entscheidung auf Regelungen der Bundesrechtsanwaltsord-
nung. Diese Verweisung ist an die Änderungen der Bundes-
rechtsanwaltsordnung anzupassen. Dabei kann es im
Wesentlichen bei einer Bezugnahme auf die Vorschriften
der Bundesrechtsanwaltsordnung bleiben. Durch die Bün-
delung der Zuständigkeiten bei der Rechtsanwaltskammer
können in der Bundesrechtsanwaltsordnung – Artikel 1
Nr. 4 und 25 des Entwurfs – die §§ 9 und 38 entfallen. Für
die bisher ohnehin großzügige Verweisung des derzeit gel-
tenden § 111 Abs. 4 Satz 2 erfordert dies keine besonderen
Konsequenzen, da der Stellungnahme der Notarkammer
nach § 12 Satz 1 BNotO keine der Begutachtung nach § 9
BRAO vergleichbare Bedeutung zukam und zukommt.
Da die Bundesrechtsanwaltsordnung in den in Bezug ge-
nommenen Vorschriften künftig nur noch Verfahren gegen
die Rechtsanwaltskammer, nicht mehr auch gegen die Lan-
desjustizverwaltung kennt, soll dem bisherigen § 111 Abs. 4
Satz 2 zur Klarstellung der Halbsatz angefügt werden, bei
der Verweisung sei für „Rechtsanwaltskammer“ stets „Lan-
desjustizverwaltung“ zu lesen.
Ein neuer Satz 3 übernimmt § 39 Abs. 1 BRAO in der
bisher geltenden Fassung, der – Artikel 1 Nr. 25 des Ent-
wurfs – in der Bundesrechtsanwaltsordnung entfallen soll,
für das Verfahren nach der Bundesnotarordnung aber weiter
von Relevanz ist.
Ein neuer Satz 4 soll wegen Artikel 1 Nr. 26 Buchstabe b
des Entwurfs (§ 40 Abs. 3 BRAO-E) verdeutlichen, dass

bestimmten Personen der Zutritt zur Verhandlung weiter ge-
stattet ist. Die Erwähnung eines Zutrittsrechts des Präsiden-
ten der Notarkasse und seiner Stellvertreter und des Präsi-
denten der Ländernotarkasse und seines Stellvertreters dient
der Klarstellung (vgl. Eylmann/Vaasen/Custodis, Bundes-
notarordnung Beurkundungsgesetz Kommentar, 2. Auflage
2004, § 111 Rn. 173).

Zu Artikel 4 (Änderung der Zivilprozessordnung)
§ 78c Abs. 1, der für die Auswahl des Notanwalts, und
§ 121 Abs. 3, der für die Beiordnung des Rechtsanwalts bei
bewilligter Prozesskostenhilfe auf die Zulassung bei dem
Prozessgericht abstellt, werden an die geänderte Bundes-
rechtsanwaltsordnung angepasst. Wegen der Ortsbezogen-
heit der Regelungen wird an die Niederlassung des Rechts-
anwalts im Bezirk des Prozessgerichts angeknüpft.

Zu Artikel 5 (Änderung der Strafprozessordnung)
§ 142 Abs. 1 Satz 1, der für die Auswahl des Verteidigers
auf die Zulassung bei einem Gericht des Gerichtsbezirks ab-
stellt, wird an die geänderte Bundesrechtsanwaltsordnung
angepasst. Wegen der Ortsbezogenheit der Regelung wird
an die Niederlassung des Rechtsanwalts in dem Gerichtsbe-
zirk angeknüpft.

Zu Artikel 6 (Übergangsvorschriften)
Statt der bisherigen Lokalisation bei einem Gericht sieht
Artikel 1 Nr. 14 des Entwurfs (§ 18 BRAO-E) vor, dass
Rechtsanwälte mit ihrer Zulassung kraft Gesetzes bei den
Amts- und Landgerichten zugelassen sind und auf Antrag
auch bei den Oberlandesgerichten zugelassen werden kön-
nen. Artikel 6 Abs. 1 und 2 regelt dies für die bei Inkrafttre-
ten des Gesetzes bereits zugelassenen Rechtsanwälte.

Absatz 3 bestätigt die Mitgliedschaft der bisher in einem
Oberlandesgerichtsbezirk zugelassenen Rechtsanwälte in
der Kammer dieses Bezirks.

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten)
Für das Inkrafttreten der Änderungen ist eine Frist vorgese-
hen, um erforderliche organisatorische Vorbereitungen tref-
fen zu können. Da bis auf die Vereidigung und Erteilung der
in Artikel 1 Nr. 21 des Entwurfs (§ 31 BRAO-E) vorgesehe-
nen Bescheinigungen die im Zusammenhang mit der Zulas-
sung stehenden Aufgaben und Befugnisse bereits jetzt von
den Rechtsanwaltskammern wahrgenommen werden, er-
scheint der Zeitraum bis zum Beginn des dritten Kalender-
monats vom Zeitpunkt der Verkündung an hierfür ausrei-
chend.
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Anlage 2

Stellungnahme der Bundesregierung

Die Bundesregierung begrüßt den Gesetzentwurf des Bun-
desrates. Sie unterstützt die Kernanliegen der gesetzlichen
Übertragung der Zulassungsaufgaben auf die Rechtsan-
waltskammern, der Aufgabe der Lokalisierung und der
Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Auskunft über die
Berufshaftpflichtversicherung von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten. Begrüßt wird namentlich die vorgeschla-
gene Aufhebung des Zweigstellenverbots. Damit wird eine
Beschränkung beseitigt, die einer dienstleistungsorientierten
Anwaltstätigkeit entgegenstehen kann. Die Aufhebung des
Verbots ist auch deshalb angezeigt, weil das Verbot gemein-
schaftsrechtlichen Bedenken begegnet (vgl. Artikel 15
Abs. 2 Buchstabe e des Vorschlags für eine Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt, Bundesratsdrucksache
128/04, S. 58).
Die Bundesregierung stimmt den vorgeschlagenen Gesetzes-
änderungen zu, soweit sich nicht aus den folgenden Bemer-
kungen Einschränkungen ergeben. Im weiteren Verfahren
sollten auch parallele Vorschriften in der Patentanwaltsord-
nung angepasst werden; so sollte z. B. auch das Zweigstel-
lenverbot gemäß § 28 PatAnwO aufgehoben werden.

Zu Artikel 1 (Änderung der Bundesrechtsanwalts-
ordnung)

Zu Nummer 1 Buchstabe a (§ 6 Abs. 2 BRAO – neu –)
Die Bundesregierung schlägt folgende Formulierung vor:

„(2) Über den Antrag auf Zulassung entscheidet die
Rechtsanwaltskammer, in deren Bezirk die Bewerberin oder
der Bewerber zugelassen werden will.“
B e g r ü n d u n g
Diese Formulierung orientiert sich am geltenden § 8 Abs. 2
Satz 1 BRAO, der den Wunsch auf Zulassung als Anknüp-
fungspunkt wählt. Dies passt systematisch besser in den
Kontext des Teils der BRAO, der das Zulassungsverfahren
regelt. Der Vorschlag des Entwurfs nimmt dagegen Bezug
auf die Niederlassung, die nicht näher erläutert wird und die
erst eine Folge der Zulassung ist (vgl. Kanzleipflicht, § 27
BRAO – neu –). Eine Anknüpfung an die Niederlassung ist
auch deshalb nicht angezeigt, weil Anwälte mit dem Weg-
fall des Zweigstellenverbots künftig die Möglichkeit haben
werden, sich im Bereich mehrerer Kammern beruflich nie-
derzulassen.

Zu Nummer 6 (§ 12 BRAO – neu –)
Die Bundesregierung schlägt folgende Formulierung vor:

,§ 12
Zulassung

(1) Die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft wird wirksam
mit der Aushändigung einer von der Rechtsanwaltskammer
ausgestellten Urkunde.

(2) Die Urkunde darf erst ausgehändigt werden, wenn die
Bewerberin oder der Bewerber vereidigt ist (§ 12a) und den

Abschluss der Berufshaftpflichtversicherung (§ 51) nachge-
wiesen oder eine vorläufige Deckungszusage vorgelegt hat.

(3) Mit der Zulassung wird die Bewerberin oder der Be-
werber Mitglied der zulassenden Rechtsanwaltskammer.

(4) Nach der Zulassung darf die Tätigkeit unter der Be-
rufsbezeichnung „Rechtsanwältin“ oder „Rechtsanwalt“
ausgeübt werden.‘

B e g r ü n d u n g

Die Formulierung in Absatz 1 verdeutlicht besser, dass die
Aushändigung der Urkunde eine konstitutive Bedeutung für
die Begründung des Status als Rechtsanwältin oder Rechts-
anwalt hat. Sie entspricht dem geltenden § 12 Abs. 2 Satz 1,
der in § 12 Abs. 1 – neu – aufgegangen ist. Die weiteren
Änderungen tragen der sprachlichen Gleichbehandlung von
Frauen und Männern Rechnung, so auch die Formulierung
in Absatz 4.

Zu Nummer 7 (§ 12a BRAO – neu –)

Folgende Formulierung für den neuen § 12a wird vorge-
schlagen:

,§ 12a
Vereidigung

(1) Der Bewerber hat folgenden Eid vor der Rechtsan-
waltskammer zu leisten:

„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden,
die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und die Pflich-
ten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen, so wahr
mir Gott helfe.“

(2) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleis-
tet werden.

(3) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religions-
gemeinschaft, an Stelle des Eides eine andere Beteuerungs-
formel zu gebrauchen, so kann, wer Mitglied einer solchen
Religionsgemeinschaft ist, diese Beteuerungsformel spre-
chen.

(4) Wer aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen
Eid leisten will, muss folgendes Gelöbnis leisten:

„Ich gelobe, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren und
die Pflichten eines Rechtsanwalts gewissenhaft zu erfüllen.“

(5) Leistet eine Bewerberin den Eid nach Absatz 1 oder
das Gelöbnis nach Absatz 4, so treten an die Stelle der Wör-
ter „eines Rechtsanwalts“ die Wörter „einer Rechtsanwäl-
tin“.

(6) Über die Vereidigung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
auch den Wortlaut des Eides oder des Gelöbnisses zu enthal-
ten hat. Das Protokoll ist von dem Rechtsanwalt und einem
Mitglied des Vorstands der Rechtsanwaltskammer zu unter-
schreiben. Es ist zu den Personalakten des Rechtsanwalts zu
nehmen.‘
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B e g r ü n d u n g
§ 12a Abs. 2 des Entwurfs des Bundesrates erfasst lediglich
Fälle eines Eides gemäß § 12a Abs. 1. Die Formel muss
aber sowohl in den Fällen des Absatzes 1 als auch des Ab-
satzes 4 angepasst werden, wenn eine Frau den Eid oder das
Gelöbnis ablegt. Dies berücksichtigt Absatz 5 des Vor-
schlags der Bundesregierung.
Absatz 6 sieht wie der geltende § 26 Abs. 5 BRAO eine Do-
kumentationspflicht vor. Der Entwurf des Bundesrates ver-
zichtet dagegen auf die Protokollierung des Eides oder des
Gelöbnisses. Die Bundesregierung schlägt vor, die Proto-
kollierung beizubehalten. Damit wird die Bedeutung der
Vereidigung betont, die der besonderen Stellung der Rechts-
anwältin und des Rechtsanwalts als Organ der Rechtspflege
entspricht.

Zu Nummer 9 Buchstabe c (§ 14 Abs. 3 BRAO – neu–)
Die Verweisung in § 14 Abs. 3 Nr. 2 auf „§ 29 Abs. 3“ ist zu
streichen und durch eine Verweisung auf „29a Abs. 2“ zu
ersetzen. In § 14 Abs. 3 Nr. 3 ist im Klammerzusatz eben-
falls die Verweisung auf § 29a Abs. 2 aufzunehmen.
B e g r ü n d u n g
Redaktionelles Versehen.

Zu Nummer 11 (Änderung des § 16 BRAO)

Zu Buchstabe a
§ 16 Abs. 1 sollte wie folgt gefasst werden:

„(1) Die Rücknahme oder der Widerruf der Zulassung
zur Rechtsanwaltschaft wird von der Rechtsanwaltskammer
verfügt, deren Mitglied der Rechtsanwalt ist. Wird der
Rechtsanwalt während der Dauer eines Rücknahme- oder
Widerrufsverfahrens in eine andere Rechtsanwaltskammer
aufgenommen (§ 27 Abs. 3), geht die Zuständigkeit nach
Satz 1 im Zeitpunkt der Aufnahme auf diese über. Die bis-
her zuständige Rechtsanwaltskammer teilt der aufnehmen-
den Rechtsanwaltskammer unverzüglich mit, dass ein Ver-
fahren eingeleitet wurde. Die bisher zuständige Rechtsan-
waltskammer kann das Verfahren fortführen und die Verfü-
gung nach Satz 1 treffen, wenn dies der einfachen und
zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient und die
aufnehmende Rechtsanwaltskammer zustimmt; in diesen
Fällen informiert sie die aufnehmende Rechtsanwaltskam-
mer über ihre Entscheidung.“
B e g r ü n d u n g
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass für die Rücknahme und
den Widerruf der Zulassung stets die Rechtsanwaltskammer
zuständig ist, deren Mitglied die Rechtsanwältin oder der
Rechtsanwalt zur Zeit der Einleitung des Verfahrens ist. Die
Kammer soll auch dann zuständig bleiben, wenn die Rechts-
anwältin oder der Rechtsanwalt in eine andere Rechtsan-
waltskammer wechselt. Die Begründung verweist darauf,
dass Verfahrensverzögerungen vermieden werden sollen
(Bundesratsdrucksache 945/04 (Beschluss), S. 28, zu Num-
mer 9 (§ 14)).
Die Bundesregierung hält es für sachgerecht, dass die Zu-
ständigkeit für die statusrelevante Rücknahme- bzw. Wider-
rufsentscheidung grundsätzlich der Kammer obliegt, der die
Anwältin bzw. der Anwalt aktuell angehört. Das erscheint
nicht zuletzt im Hinblick auf Ermessensspielräume ange-

zeigt, die bei solchen Entscheidungen bestehen. Zugleich
vermeidet die vorgeschlagene flexible Lösung Zeitverzöge-
rungen und Doppelzuständigkeiten. Ein Wechsel der
Rechtsanwaltskammer soll nicht dazu führen können, dass
ein zügiger Abschluss eines Rücknahme- bzw. Widerrufs-
verfahrens vereitelt werden kann.
Nach Satz 1 knüpft die Zuständigkeit grundsätzlich an die
Mitgliedschaft an. Nach Satz 2 geht sie daher im Fall des
Mitgliedschaftswechsels auf die aufnehmende Rechtsan-
waltskammer über. In Satz 3 ist die Mitteilungspflicht der
bisher zuständigen Rechtsanwaltskammer aufgenommen,
die der Entwurf des Bundesrates in § 16 Abs. 4a Satz 1
BRAO – neu – vorsieht. Satz 4, der die Möglichkeit eröff-
net, dass die bisherige Kammer das Verfahren fortführt, hat
zum Ziel, in geeigneten Fällen eine schnelle Beendigung
des Rücknahme- bzw. Widerrufsverfahrens zu ermöglichen.
Insbesondere dann, wenn das Verfahren schon weit fortge-
schritten ist, soll die ursprünglich zuständige Rechtsan-
waltskammer das Verfahren fortsetzen und beenden können.
Dieses Verfahren soll aber nur mit Zustimmung der aufneh-
menden Kammer möglich sein. Die vorgeschlagene Rege-
lung orientiert sich an § 26 der Abgabenordnung.
Zu Buchstabe e
§ 16 Abs. 4a – neu – sollte wie folgt gefasst werden:

„(4a) Gehört der Rechtsanwalt zugleich einer Notarkam-
mer an, ist die Rücknahme oder der Widerruf der Zulassung
unverzüglich der Landesjustizverwaltung und der Notar-
kammer mitzuteilen.“
B e g r ü n d u n g
Die Mitteilung nach Satz 1 des Entwurfs des Bundesrates ist
in Absatz 1 des Vorschlags der Bundesregierung aufgenom-
men.
Die Mitteilung für Anwaltsnotare sollte wie nach geltendem
Recht (§ 224a Abs. 3 Satz 2 BRAO) gegenüber der Landes-
justizverwaltung erfolgen und nicht gegenüber dem Präsi-
denten des Landgerichts. Der Verlust der Zulassung führt
zum Erlöschen des Amtes, vgl. § 13 BRAO, § 47 Nr. 3
BNotO – neu –. Im Sechsten Abschnitt der Bundesnotarord-
nung, der das Erlöschen des Amtes regelt, sind Zuständig-
keiten der Landesjustizverwaltung vorgesehen, vgl. zum
Beispiel § 57 Abs. 2 BNotO, wonach die Landesjustizver-
waltung einen Notariatsverwalter zu bestellen hat. Sie kann
diese Befugnisse nach § 112 BNotO auf nachgeordnete Be-
hörden übertragen. Da die Praxis nicht einheitlich ist, emp-
fiehlt es sich, für die Mitteilungen weiterhin vorzusehen,
dass diese an die Landesjustizverwaltungen gerichtet wer-
den.
Zu Buchstabe h – neu –
Nach Buchstabe g ist folgender Buchstabe h anzufügen:
,h. In Absatz 7 werden das Komma nach der Angabe „§ 156

Abs. 2“ und die Angabe „§ 160 Abs. 2“ gestrichen.‘
B e g r ü n d u n g
Folgeänderung zur vorgeschlagenen Änderung des § 160
Abs. 2 BRAO (vgl. Bemerkung zu Nummer 43).

Zu Nummer 14 (§ 18 BRAO – neu –)
Die Bundesregierung schlägt vor, § 18 BRAO insgesamt
aufzuheben.
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Zu Absatz 1
Die geltende Fassung von § 18 Abs. 1 BRAO schreibt die
Lokalisierung vor, also die Zulassung bei einem bestimmten
Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ein Kernanliegen
des Entwurfs ist es, diese abzuschaffen. Nach dem Entwurf
soll in § 18 Abs. 1 BRAO – neu – aber bestimmt werden,
dass der Rechtsanwalt mit der Zulassung zur Rechtsanwalt-
schaft bei den Amts- und Landgerichten zugelassen ist. Die
Bundesregierung hält diese Lösung nicht für geboten.
Prozessrechtlich ist die berufsrechtliche Lokalisierung in
der Sache ohne Belang. Denn gemäß § 78 ZPO können sich
die Parteien im Anwaltsprozess durch jeden bei einem
Amts- oder Landgericht zugelassen Rechtsanwalt vertreten
lassen. Da – von den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwäl-
ten bei dem Bundesgerichtshof abgesehen (§ 171 BRAO) –
jede Anwältin und jeder Anwalt das Zulassungserfordernis
bei einem Amts- bzw. Landgericht erfüllt, ist es überflüssig.
Außerhalb der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist die Loka-
lisierung ohnehin ohne Bedeutung. Eine berufsrechtliche
Fiktion einer Zulassung bei den Amts- und Landgerichten
ist daher nicht notwendig.
Ein Verzicht auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Rege-
lung führte nicht dazu, dass die bei dem Bundesgerichtshof
zugelassenen Anwältinnen und Anwälte außerhalb der
obersten Gerichtshöfe des Bundes auftreten dürften (§ 172
BRAO).
Die Aufhebung der Regelung erfordert Anpassungen in der
Zivilprozessordnung (§ 78 Abs. 1, § 91 Abs. 2, § 157
Abs. 3, § 571 Abs. 4 ZPO) sowie in einer Vielzahl weiterer
Gesetze (etwa § 26 Nr. 1 Gesetz betreffend die Einführung
der Zivilprozessordnung, § 138 Abs. 1 Strafprozessord-
nung, § 6 Auslands-Rechtsauskunftsgesetz, § 40 Bundes-
rückerstattungsgesetz, § 90 Wehrdisziplinarordnung, § 66
Abs. 5, §§ 68, 117 Abs. 3, § 120 Abs. 1 Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen, § 166 Abs. 2 Satz 3 Sozialge-
richtsgesetz, § 193 Abs. 3, § 224 Abs. 2 und 4 Bundesent-
schädigungsgesetz, § 11 Abs. 2 Satz 1 Arbeitsgerichtsge-
setz, § 5 Abs. 3 Anerkennungs- und Vollstreckungsausfüh-
rungsgesetz, § 12 Gesetz über das gerichtliche Verfahren in
Binnenschifffahrtssachen, § 53 Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz).

Zu Absatz 2
Absatz 2 Satz 1 des Entwurfs des Bundesrates begründet für
die Zulassung bei den Oberlandesgerichten ein gesondertes
Antragsverfahren. Satz 2 greift die bisher in § 20 Abs. 1
Nr. 2 BRAO – für die heute nicht mehr existierende Singu-
larzulassung bei den Oberlandesgerichten – getroffene Re-
gelung auf, wonach die Zulassung in der Regel versagt wer-
den soll, wenn der Rechtsanwalt noch nicht mindestens fünf
Jahre lang zur Rechtsanwaltschaft zugelassen ist. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung sollte auf diese Wartefrist ver-
zichtet werden.
Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages stellte be-
reits 1994 bei den Beratungen des Entwurfs eines Gesetzes
zur Neuordnung des Berufsrechts der Rechtsanwälte und
der Patentanwälte die fünfjährige Wartefrist in Frage (Bun-
destagsdrucksache 12/7656, S. 48). Spätestens seit der
Möglichkeit der Simultanzulassung im gesamten Bundesge-
biet erfüllt die Wartefrist nicht mehr den ihr ursprünglich
vom Gesetzgeber zugedachten Zweck.

Die Berufung vom Amtsgericht zum Landgericht unter-
scheidet sich hinsichtlich der Anforderungen an Kenntnisse
und Fähigkeiten der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts
nicht von der Berufung vom Landgericht zum Oberlandes-
gericht. Vom Amtsgericht zum Landgericht kann aber jeder
Rechtsanwalt Berufung einlegen. Die Höhe des Streitwerts
stellt kein sachgerechtes Kriterium dar, um einem Teil der
Rechtsanwaltschaft die Vertretung vor den Oberlandesge-
richten zu versagen.
Ferner ist der reine Zeitablauf kein geeignetes Qualitätskri-
terium für die Befugnis zur Vertretung vor den Oberlandes-
gerichten. Die Fünf-Jahres-Frist knüpft allein an die Tat-
sache der Zulassung an. Eine Zulassung kann daher auch
durch Berufsträger „erlangt“ werden, die nicht oder nur in
geringem Umfang forensisch tätig sind.
Außerdem besteht die Gefahr, dass die Fünf-Jahres-Frist
insbesondere in Sozietäten umgangen wird, indem zwar pro
forma nur die bei Oberlandesgerichten zugelassenen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auftreten, die umfas-
sende Bearbeitung des Mandats aber den Kolleginnen und
Kollegen überlassen bleibt, die dieses bereits in der Vorin-
stanz betreut haben, aber die Voraussetzungen der fünfjähri-
gen Wartefrist nicht erfüllen. Dies bedeutet zugleich für all
diejenigen Anwältinnen und Anwälte einen erheblichen
Wettbewerbsnachteil, die keinen Sozius haben, der bei den
Oberlandesgerichten zugelassen ist.

Zu Nummer 16 (§ 27 BRAO – neu –)
Die Bundesregierung schlägt vor, § 27 Abs. 3 um folgenden
Satz 5 zu ergänzen:
„Gehört der Rechtsanwalt zugleich einer Notarkammer an,
hat die abgebende Rechtsanwaltskammer den Zeitpunkt des
Erlöschens der Mitgliedschaft der zuständigen Landesjus-
tizverwaltung unverzüglich mitzuteilen.“
B e g r ü n d u n g
Der vorgeschlagene Absatz 3 Satz 5 regelt für Anwaltsno-
tare eine Mitteilungspflicht an die Landesjustizverwaltung.
Diese Regelung ist erforderlich, da nicht mehr der Wegfall
der Zulassung bei einem Gericht, sondern der Wegfall der
Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer Anknüpfungs-
punkt für das Erlöschen des Notaramtes ist (vgl. Artikel 3
Nr. 1, 2 des Entwurfs zu § 3 Abs. 2, § 47 Nr. 3 BNotO).

Zu Nummer 20 (§ 30 BRAO – neu –)
Die Bundesregierung hält die Regelung nicht für sinnvoll.
Nach geltendem Recht ist die Rechtsanwältin oder der
Rechtsanwalt in der Auswahl der Person des oder der Zu-
stellungsbevollmächtigten frei. Es braucht sich nicht um ei-
nen Rechtsanwalt oder eine sonstige zur Berufsverschwie-
genheit verpflichtete Person zu handeln. Demgegenüber be-
schränkt der Entwurf des Bundesrates den Kreis der Perso-
nen, aus dem eine Zustellungsbevollmächtigte oder ein
Zustellungsbevollmächtigter benannt werden kann. Die
Bundesregierung bezweifelt, dass diese Änderung erforder-
lich ist.
Es ist nicht ersichtlich, warum die geltende Regelung unzu-
reichend ist und ob und welche konkreten Schwierigkeiten
sie bereitet hat. Die Bundesregierung hält es für einen Vor-
teil, wenn Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auch an-
dere Personen ihres Vertrauens benennen können. Die Ver-
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pflichtung der benannten Person, die Verschwiegenheit zu
wahren, ergibt sich aus ihrem Verhältnis zu der Rechts-
anwältin oder dem Rechtsanwalt. Es kann der verantwort-
lichen Entscheidung der Anwältin und des Anwalts überlas-
sen bleiben, welche Person sie für den Empfang von Zustel-
lungen benennt.

Zu Nummer 21 (§ 31 BRAO – neu–)

Zu Absatz 1
Die Bundesregierung schlägt vor, § 31 Abs. 1 wie folgt zu
fassen:

„(1) Die Rechtsanwaltskammer führt ein elektronisches
Verzeichnis ihrer Mitglieder und gibt die in diesem Ver-
zeichnis gespeicherten Daten im automatisierten Verfahren
in ein von der Bundesrechtsanwaltskammer geführtes
Gesamtverzeichnis aller Mitglieder der Rechtsanwalts-
kammern ein. Die Rechtsanwaltskammer trägt die daten-
schutzrechtliche Verantwortung für die von ihr in das Ge-
samtverzeichnis eingegebenen Daten, insbesondere für die
Rechtmäßigkeit der Erhebung und die Richtigkeit der Da-
ten. Die Verzeichnisse dienen der Information der Behörden
und Gerichte, der Rechtsuchenden sowie anderer am Rechts-
verkehr Beteiligter. Die Einsicht in die Verzeichnisse steht
jedem unentgeltlich zu. Das Bundesministerium der Justiz
wird ermächtigt, die Einzelheiten der Führung des Gesamt-
verzeichnisses durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates zu regeln.“
B e g r ü n d u n g
Die Bundesregierung schlägt vor, bei der Bundesrechtsan-
waltskammer ein Gesamtverzeichnis aller in Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf der
Basis der bei den regionalen Rechtsanwaltskammern ge-
führten Verzeichnisse zu führen. Die datenschutzrechtliche
Verantwortung soll bei den regionalen Kammern liegen. In
einem deutschlandweiten Verzeichnis kann sich der Rechts-
verkehr schneller einen Gesamtüberblick verschaffen. Nach
dem Wegfall der Lokalisierung und der Beschränkungen der
Postulationsfähigkeit ist dies zweckmäßig, weil auch der
Tätigkeitsradius der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte
nicht auf den Bezirk ihrer eigenen Rechtsanwaltskammer
beschränkt ist.
Die Einsicht in die von den Rechtsanwaltskammern und der
Bundesrechtsanwaltskammer geführten Verzeichnisse sollte
schnell und unbürokratisch möglich sein. Dem Stand der
Technik entspricht es, sie elektronisch zu führen. Dies er-
leichtert einerseits den Rechtsanwaltskammern die Arbeit
bei der Eingabe und Verwaltung der Daten, andererseits
ermöglicht es den weltweiten automatisierten Abruf der
Daten.
Als Folgeänderung zu der von der Bundesregierung vorge-
schlagenen Neufassung des § 31 Abs. 1 sind in § 31 Abs. 2
bis 4 jeweils die Wörter „das Verzeichnis“ durch die Wörter
„die Verzeichnisse“ zu ersetzen.

Zu Absatz 2 Satz 2
Der Entwurf sieht vor, dass die Rechtsanwaltskammer der
Rechtsanwältin oder dem Rechtsanwalt eine Bescheinigung
erteilt, die dieselben Daten wie das nach Absatz 1 geführte
Verzeichnis enthält. Die Bundesregierung hält diese Rege-
lung nicht für sinnvoll. Sie bezweifelt den Mehrwert einer

derartigen Bescheinigung neben den öffentlichen, elektroni-
schen Verzeichnissen und neben der Urkunde, deren Aus-
händigung eine Voraussetzung für die Zulassung zur
Rechtsanwaltschaft nach § 12 Abs. 1 BRAO – neu – ist. Die
Bescheinigung ist nicht mehr erforderlich, um den Nach-
weis der Zulassung bei einem Gericht zu führen. Die Er-
teilung der Bescheinigung bedeutet darüber hinaus einen
erheblichen Verwaltungsaufwand für die Rechtsanwalts-
kammer. Die Bescheinigung ist regelmäßig zu aktualisieren,
wenn sich die nach Absatz 3 einzutragenden Daten ändern.
Die Rechtsanwaltskammer muss einen Weg finden, die Be-
scheinigung durch Zwang einzuziehen, wenn sie im Fall des
Kammerwechsels oder des Erlöschens der Zulassung nicht
freiwillig zurückgegeben wird (Absatz 4). Insgesamt ist der
Aufwand nicht gerechtfertigt vor dem Hintergrund, dass
jedermann in die elektronischen Verzeichnisse einsehen
kann.
Zu Absatz 3
In Absatz 3 sind die Wörter „Name und Vorname“ durch die
Wörter „der Familienname, die Vornamen“ zu ersetzen.
Zu Absatz 4
In § 31 Abs. 4 sind nach dem Wort „wird“ die Wörter
„außer im Fall des Todes“ einzufügen.
B e g r ü n d u n g
In Absatz 4 fehlt bisher der Tod als Löschungsgrund (vgl.
nach geltendem Recht § 36 Abs. 1 BRAO).

Zu Nummer 23 (§ 36a BRAO)
Zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb
In § 36a Abs. 1 Satz 3 – neu – sind
– die Wörter „zu diesem Zweck“ durch die Wörter „zu

dem in Satz 1 genannten Zweck“ zu ersetzen, da § 36a
Abs. 1 Satz 2 keinen Zweck nennt,

– die Angabe „§ 41 Abs. 1“ durch die genauere Angabe
„§ 41 Abs. 1 Nr. 11“ zu ersetzen.

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe bb
§ 36a Abs. 3 Satz 3 – neu – bedarf der Überarbeitung, da die
Vorschrift erheblich zu weit gefasst ist. Ausweislich der Be-
gründung benötigen die Rechtsanwaltskammern nur Infor-
mationen zur Höhe etwaiger rückständiger Steuerschulden.
Außerdem sollte § 36a Abs. 3 Satz 3 – neu – um eine Rege-
lung ergänzt werden, wonach die Rechtsanwaltskammer die
ihr übermittelten Steuerdaten nur für den Zweck verwenden
darf, für den sie ihr übermittelt worden sind. Die Bundesre-
gierung wird im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfah-
rens eine Formulierung vorschlagen, die diesen Maßgaben
Rechnung trägt.
Zu Buchstabe d
In § 36a Abs. 4 Satz 1 – neu – ist die Angabe „des
Absatzes 3“ durch die präzisere Angabe „des Absatzes 3
Satz 1“ zu ersetzen.
Außerdem ist unklar, in welchem Verhältnis die Formulie-
rung „nach Maßgabe dieser Vorschrift“, die auf die in § 36a
Abs. 3 Satz 1 BRAO genannten Voraussetzungen verweist,
zu der im letzten Teilsatz des § 36a Abs. 4 – neu – genann-
ten Voraussetzung steht, dass die Kenntnis der Daten aus
Sicht der Rechtsanwaltskammer für die Verwirklichung der
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Rechtsfolgen (gemeint ist wohl: für die Erfüllung der Auf-
gaben) der anderen Berufskammer erforderlich ist. Die Bun-
desregierung wird im weiteren Verlauf des Gesetzgebungs-
verfahrens eine präzisere Formulierung vorschlagen.

Zu Nummer 29 (§ 45 Abs. 1 BRAO – neu–)

Die nach dem Entwurf des Bundesrates neu in § 45 Abs. 1
Nr. 5 bis 7 BRAO aufzunehmenden Tätigkeitsverbote waren
ursprünglich als Versagungsgründe für die Zulassung bei
einem bestimmten Gericht in § 20 Abs. 1 BRAO geregelt
(vgl. § 20 Abs. 1 Nr. 1 BRAO, § 20 Abs. 1 Nr. 2 und 3
BRAO a. F. sind bereits durch Artikel 3 § 14 des Lebens-
partnerschaftsgesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I
S. 266) aufgehoben worden). Tätigkeitsverbote für den
Rechtsanwalt bedürfen als Eingriff in die durch Artikel 12
GG geschützte Berufsausübungsfreiheit der Rechtfertigung.

Die Bundesregierung hält die Wiedereinführung der Tatbe-
stände als Tätigkeitsverbote weder für erforderlich noch für
verhältnismäßig.

Es liegt im Interesse des Mandanten und entspricht dem
Prinzip der freien Anwaltswahl, dass der Rechtsanwalt oder
die Rechtsanwältin seines Vertrauens ihn beraten und, wenn
es zum Prozess kommt, vertreten darf. Um Interessenkolli-
sionen zu begegnen, die sich im Einzelfall aus verwandt-
schaftlichen Beziehungen zu Richtern ergeben, bedarf es
keiner anwaltlichen Tätigkeitsverbote. Es greifen in diesen
Fällen die Befangenheitsvorschriften der Prozessordnun-
gen. Es ist zweckmäßig, die personelle Auswechslung dort
vorzunehmen, wo sich die potentielle Gefährdung durch un-
sachliche Einflüsse und Beziehungen auswirken würde. Im
Kollisionsfall sollten daher weiterhin die Richterin oder der
Richter weichen. Probleme sind nach der Aufhebung des
§ 20 Abs. 1 Nr. 2, 3 nicht bekannt geworden. Auch aus dem
Bereich der Gerichte außerhalb der ordentlichen Gerichts-
barkeit, in dem seit jeher in Konfliktfällen die Befangen-
heitsvorschriften gegolten haben, sind keinerlei Schwierig-
keiten bekannt. Aus diesem Grund erscheint auch der vor-
geschlagene § 45 Abs. 1 Nr. 5 nicht erforderlich.

Zu Nummer 31 Buchstabe a (Änderung des § 51 Abs. 6
BRAO)

Die Bundesregierung hält das Anliegen für berechtigt, dass
die Rechtsanwaltskammer Auskunft über die Berufshaft-
pflichtversicherung einer Rechtsanwältin oder eines Rechts-
anwalts erteilen können soll, wenn dies zur Geltend-
machung von Schadensersatzansprüchen erforderlich ist.
Die vorgeschlagene Formulierung in § 51 Abs. 6 Satz 2 er-
füllt jedoch nicht datenschutzrechtliche Anforderungen.
§ 51 Abs. 6 Satz 2 sollte wie folgt gefasst werden:

„Die Rechtsanwaltskammer kann Dritten auf Antrag
Auskunft über die Berufshaftpflichtversicherung des
Rechtsanwalts erteilen, soweit dies zur Geltendmachung
von Schadensersatzansprüchen erforderlich ist und der
Rechtsanwalt kein überwiegendes schutzwürdiges Interesse
an der Nichterteilung der Auskunft hat.“
B e g r ü n d u n g

Die Bekanntgabe der Berufshaftpflichtversicherung eines
Rechtsanwalts an einen Dritten stellt einen Eingriff in das
Recht des Betroffenen auf informationelle Selbstbestim-
mung nach Artikel 2 Abs. 1 i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 GG

dar. Die neue Formulierung verzichtet auf den unbestimm-
ten Rechtsbegriff des „berechtigten Interesses“ und nennt
deutlich den Zweck, dem die Übermittlung der personenbe-
zogenen Daten dienen soll. Zur Geltendmachung von Scha-
densersatzansprüchen ist die Übermittlung zum Beispiel er-
forderlich, wenn der oder die Dritte einen rechtskräftigen
Titel oder ein Anerkenntnis des Rechtsanwalts vorlegt, der
Rechtsanwalt unberechtigt die Auskunft verweigert, sein
Aufenthaltsort nicht zu ermitteln ist, dem Dritten die An-
zeige nach § 158d VVG obliegt oder der Vermögensverfall
des Rechtsanwalts gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 7 unmittelbar be-
vorsteht. Gleichzeitig ist das Geheimhaltungsinteresse des
Rechtsanwalts als Schranke der Übermittlung vorgesehen.
Verweigert der Rechtsanwalt einfach nur die Auskunft,
muss die Rechtsanwaltskammer ihn vorher hören, um ein
gegebenenfalls überwiegendes schutzwürdiges Interesse
ausschließen zu können.

Zu Nummer 32 (Änderung des § 53 BRAO)
In § 53 Abs. 5 Satz 1 und 2 ist jeweils die Angabe „nach
Absatz 2 Satz 2“ durch die Angabe „nach Absatz 2 Satz 4“
zu ersetzen.
B e g r ü n d u n g
Erforderliche Folgeänderung zum neu gefassten § 53
Abs. 2.

Zu Nummer 37 (§ 60 Abs. 1 BRAO – neu –)
§ 60 Abs. 1 Satz 4 sollte wie folgt gefasst werden:
„Die Mitgliedschaft erlischt, außer in den Fällen des § 27
Abs. 3, durch Erlöschen der Zulassung (§§ 13, 59h).“
B e g r ü n d u n g
Wenn, anders als im geltenden Recht, das Erlöschen der
Mitgliedschaft in der Rechtsanwaltskammer in der Bundes-
rechtsanwaltsordnung ausdrücklich geregelt werden soll,
sollte die Regelung auch den Fall des Erlöschens der Mit-
gliedschaft der Rechtsanwaltsgesellschaften nennen.

Zu Nummer 40 (§ 103 Abs. 2 BRAO – neu –)
Die Bundesregierung regt an, den vom Bundesrat vorge-
schlagenen Absatz 2 Satz 3 und 4 in einen neuen Absatz 2a
und den geltenden Absatz 2 Satz 4 in einen neuen Absatz 2b
einzustellen. Damit würde eine übersichtliche Regelung
erreicht. § 103 Abs. 2 BRAO – neu – regelte dann die Er-
nennung, § 103 Abs. 2a BRAO – neu – die Beendigung und
§ 103 Abs. 2b BRAO – neu – die Amtsenthebung und die
Entlassung von Rechtsanwälten als Mitglieder des Anwalts-
gerichtshofes.

Zu Nummer 43 Buchstabe b (Änderung des § 160 Abs. 2
BRAO)

Die Bundesregierung ist mit der Änderung von § 160 Abs. 2
BRAO nicht einverstanden und regt an, den Absatz ganz
aufzuheben.
Bisher wurde der Beschluss über ein Berufs- oder Vertre-
tungsverbot dem Gericht, bei dem der Rechtsanwalt zuge-
lassen war, und dem Amtsgericht an dessen Wohnort mitge-
teilt. Nun soll der Radius der Mitteilung auf alle Gerichte
und Staatsanwalten im Bezirk der Rechtsanwaltskammer,
also des Oberlandesgerichtes ausgedehnt werden. Selbst
dieser Mitteilungsradius reicht aber nicht aus, um zu verhin-
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dern, dass Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte trotz eines
verhängten Verbots tätig werden, weil sie nach dem Wegfall
der Postulationsbeschränkungen vor Gerichten im ganzen
Bundesgebiet auftreten können. Damit ist die vorgesehene
Mitteilung nicht zweckmäßig. Sie ist auch nicht erforder-
lich, weil in das nach § 31 des Entwurfs von der Rechtsan-
waltskammer geführte öffentliche und jedermann zugäng-
liche Rechtsanwaltsverzeichnis auch Berufs- und Vertre-
tungsverbote eingetragen werden.

Zu Nummer 53 (Änderung des § 213 BRAO)

Die Bundesregierung schlägt vor, die gesamte Vorschrift
aufzuheben.

Die Regelung ist wegen Zeitablaufs nicht mehr erforderlich;
neue Anwendungsfälle sind nicht denkbar. Die Aufhebung
dient der Rechtsbereinigung. Bereits erworbene Rechtsposi-
tionen werden durch die Aufhebung nicht berührt.

Zu Artikel 2 (Änderung des Gesetzes über die
Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte
in Deutschland)

Nach Nummer 2 ist folgende Nummer 2a einzufügen:

,2a. § 34 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. § 161 ist nicht anzuwenden.“‘

B e g r ü n d u n g

Folgeänderung zur vorgeschlagenen Aufhebung des § 160
Abs. 2 BRAO (vgl. Begründung zu Artikel 1 Nr. 43).

Zu Artikel 3 (Änderung der Bundesnotarordnung)

Zu Nummer 1a – neu –

Nach Nummer 1 ist folgende Nummer 1a einzufügen:

,1a. In § 10 Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz einge-
fügt:
„Beim Anwaltsnotar müssen die Geschäftsstelle und
die Kanzlei nach § 27 Abs. 1 der Bundesrechtsanwalts-
ordnung örtlich übereinstimmen.“‘

B e g r ü n d u n g
Im Bereich des Anwaltsnotariats sichert nach geltendem
Recht die Zulassung des Anwaltsnotars oder der Anwalts-
notarin bei einem bestimmten Gericht gemäß § 18 BRAO
auch den örtlichen Bezug zum Amtssitz gemäß § 10 Abs. 1
BNotO. Nach dem Entwurf soll die Lokalisierung in der
BRAO wegfallen. Erforderlich ist nur noch eine Kanzlei
im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, die für den Bezirk
des Oberlandesgerichts gebildet ist (vgl. § 27 Abs. 1 BRAO
– neu –). Außerdem wird § 28 BRAO aufgehoben, der bis-
lang das Zweigstellenverbot regelt. Die vorgeschlagene
Regelung bindet den Sitz der Anwaltskanzlei so an den
Amtssitz der Notarin oder des Notars, wie dies nach gelten-
dem Recht der Fall ist.

Zu Nummer 3
Hier gelten die vorstehenden Ausführungen zu Artikel 1
Nr. 23 Buchstabe c Doppelbuchstabe bb entsprechend.

Zu Artikel 6 (Übergangsvorschriften)
Die Bundesregierung schlägt vor, Artikel 6 zu streichen.
Artikel 6 Abs. 1 und 2 sind überflüssig, wenn entsprechend
dem Kernanliegen des Entwurfs, die Lokalisierung abzu-
schaffen, ganz auf eine Regelung über die Zulassung bei
den Gerichten verzichtet wird (vgl. Stellungnahme der Bun-
desregierung zu Artikel 1 Nr. 14).
Artikel 6 Abs. 3 ist nicht erforderlich, weil der Entwurf den
bereits erworbenen Status der Mitgliedschaft in einer
Rechtsanwaltskammer nicht berührt.
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